
I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

★ Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2006 zur Festlegung der Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und
Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die Verbreitung der For-
schungsergebnisses (2007-2013) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte

Rat

2006/969/EG:

★ Beschluss des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europä-
ischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklear-
bereich (2007-2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ISSN 1725-2539

Ausgabe
in deutscher Sprache

Inhalt

DE

Amtsblatt
der Europäischen Union

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

L 391

1

Rechtsvorschriften 49. Jahrgang

30. Dezember 2006

(1) Text von Bedeutung für den EWR.



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) NR. 1906/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 18. Dezember 2006

zur Festlegung der Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschu-
len an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die Verbreitung der Forschungsergeb-

nisses (2007-2013)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄ-
ISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 167 und Artikel 172
Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemein-
schaft wurde mit dem Beschluss Nr. 1982/2006/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Detzem-
ber 2006 über das Siebte Rahmenprogramm im Bereich
der Forschung, technologischen Entwicklung und
Demonstration (2007-2013) (4) (nachstehend „Siebtes
Rahmenprogramm“) verabschiedet. Die Durchführung
des Rahmenprogramms und seiner spezifischen Pro-
gramme, einschließlich der mit ihnen verbundenen
finanziellen Aspekte, fallen in die Zuständigkeit der Kom-
mission.

(2) Das Siebte Rahmenprogramm wird gemäß der Verord-
nung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 über die Haushalts-
ordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften (5) (nachstehend die „Haushaltsordnung“)
und der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 vom
23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen
zur Durchführung der Haushaltsordnung (6) (nachstehend
die „Durchführungsbestimmungen“) durchgeführt.

(3) Das Rahmenprogramm wird ferner in Übereinstimmung
mit den Gemeinschaftsregeln über staatliche Beihilfen,
insbesondere den Gemeinschaftsrahmen über staatliche
Beihilfen für Forschung und Entwicklung (7) durchge-
führt.

(4) Für die Behandlung vertraulicher Daten gelten alle ein-
schlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, ein-
schließlich der Geschäftsordnungen der Organe, wie der
Beschluss 2001/844/EG, EGKS, Euratom der Kommission
vom 29. November 2001 zur Änderung ihrer Geschäfts-
ordnung in Bezug auf die Sicherheitsvorschriften (8).

(5) Die Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, For-
schungszentren und Hochschulen sollten einen kohären-
ten, umfassenden und transparenten Rahmen für eine
möglichst effiziente Durchführung gewährleisten, wobei
der Notwendigkeit eines leichten Zugangs für alle Teilneh-
mer im Wege vereinfachter Verfahren nach dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen ist.

(6) Die Regeln sollten auch die Nutzung des geistigen Eigen-
tums erleichtern, das von einem Teilnehmer geschaffen
wird, wobei — unter Wahrung der legitimen Interessen
der anderen Teilnehmer und der Gemeinschaft — auch
zu berücksichtigen ist, wie der Teilnehmer gegebenenfalls
auf internationaler Ebene organisiert ist.

(7) Mit dem Siebten Rahmenprogramm sollte sowohl die
Beteiligung von Akteuren aus den Gebieten in äußerster
Randlage der Gemeinschaft als auch eines breiten Spekt-
rums von Unternehmen — einschließlich KMU –, For-
schungszentren und Hochschulen gefördert werden.

(8) Die in der Kommissionsempfehlung 2003/361/EG (9)
vorgesehene Definition der Kleinstunternehmen sowie der
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) soll aus
Gründen der Kohärenz und Transparenz angewendet wer-
den.
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(9) Es ist notwendig, Mindestteilnahmebedingungen festzule-
gen, und zwar sowohl als allgemeine Regeln als auch im
Hinblick auf die Besonderheiten der indirekten Maßnah-
men des Siebten Rahmenprogramms. Insbesondere soll-
ten Regeln festgesetzt werden, die die Zahl der Teilneh-
mer und ihren Sitz betreffen.

(10) Die Teilnahme sollte jeder Rechtsperson offen stehen,
wenn die Mindestteilnahmebedingungen erfüllt sind. Eine
über die Mindestteilnahmebedingungen hinausgehende
Teilnahme sollte die effiziente Durchführung der betroffe-
nen indirekten Maßnahme sicherstellen.

(11) Internationale Organisationen, deren Aufgabe der Ausbau
der Forschungsarbeit in Europa ist und deren Mitglieder
weitgehend Mitgliedstaaten oder assoziierte Länder sind,
sollten ermutigt werden, am Siebten Rahmenprogramm
teilzunehmen.

(12) Gemäß dem Beschluss 2001/822/EG des Rates vom 27.
November 2001 über die Assoziation der überseeischen
Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft
(„Übersee-Assoziationsbeschluss“) (1) kommen Rechtsper-
sonen der überseeischen Länder und Gebiete für eine Teil-
nahme am Siebten Rahmenprogramm in Betracht.

(13) Im Einklang mit den Zielen der internationalen Zusam-
menarbeit, wie sie in den Artikeln 164 und 170 des Ver-
trags beschrieben werden, sollte auch die Teilnahme von
in Drittstaaten ansässigen Rechtspersonen und von inter-
nationalen Organisationen vorgesehen werden. Es sollte
jedoch zur Auflage gemacht werden, dass deren Beteili-
gung durch den damit verbundenen stärkeren Beitrag zu
den mit dem Siebten Rahmenprogramm angestrebten
Zielen gerechtfertigt ist.

(14) Im Einklang mit den vorstehenden Zielen ist es notwen-
dig, die Regeln und Bedingungen für die Zuweisung von
Gemeinschaftsmitteln an Teilnehmer indirekter Maßnah-
men festzulegen.

(15) Zum Nutzen der Teilnehmer sollte es einen effizienten
und reibungslosen Übergang von der im Sechsten Rah-
menprogramm verwendeten Kostenrechnungsregelung
geben. Der Überwachungsprozess des Siebten Rahmen-
programms sollte daher auf die Auswirkungen dieser
Änderung auf den Haushalt und insbesondere auf die Fol-
gen hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes für die Teil-
nehmer abstellen.

(16) Es ist notwendig, dass die Kommission zur Ergänzung
der in der Haushaltsordnung und den Durchführungs-
bestimmungen sowie der in der vorliegenden Verordnung
vorgesehenen Regeln weitere Regeln und Verfahren für
die Einreichung, Bewertung und Auswahl von Vorschlä-
gen sowie die Gewährung von Finanzhilfen festlegt;
außerdem sollte sie Rechtsmittelverfahren für die Teilneh-
mer festlegen. Insbesondere sollten Regeln für die Inan-
spruchnahme unabhängiger Sachverständiger festgelegt
werden.

(17) Es ist notwendig, dass die Kommission zur Ergänzung
der in der Haushaltsordnung und den Durchführungs-

bestimmungen vorgesehenen Regeln weitere Regeln und
Verfahren für die Bewertung der rechtlichen und finanz-
iellen Bonität von Teilnehmern an indirekten Maßnahmen
innerhalb des Siebten Rahmenprogramms festlegt. Mit
diesen Regeln sollte bewirkt werden, dass der Schutz der
finanziellen Interessen der Gemeinschaft und das Ziel der
Vereinfachung und Erleichterung der Teilnahme von
Rechtspersonen am Siebten Rahmenprogramm in einem
angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

(18) In diesem Zusammenhang regeln die Haushaltsordnung
und die Durchführungsbestimmungen sowie die
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom
18. Dezember 1995 über den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften (2) unter
anderem den Schutz der finanziellen Interessen der
Gemeinschaft, den Kampf gegen Betrug und Unregelmä-
ßigkeiten, die Verfahren für die Einziehung von der Kom-
mission geschuldeten Beträgen, den Ausschluss von Ver-
gabe- und Finanzhilfeverfahren, die zugehörigen Sanktio-
nen sowie Rechnungsprüfungen, Kontrollen und Inspek-
tionen durch die Kommission und gemäß Artikel 248
Absatz 2 des Vertrags durch den Rechnungshof.

(19) Es ist erforderlich, dass die Teilnehmer den finanziellen
Beitrag der Gemeinschaft ohne unangemessene Verzöge-
rung erhalten.

(20) In den Vereinbarungen, die für jede Maßnahme geschlos-
sen werden, sollten die Überwachung und die Finanzkon-
trolle durch die Kommission oder jede andere durch die
Kommission beauftragte Stelle sowie Prüfungen durch
den Rechnungshof und Vor-Ort-Kontrollen durch das Eu-
ropäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß
den in der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des
Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen
und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßig-
keiten niedergelegten Verfahren (3) vorgesehen werden.

(21) Die Kommission sollte sowohl die indirekten Maßnahmen
nach dem Siebten Rahmenprogramm als auch das Siebte
Rahmenprogramm und seine Spezifischen Programme
überwachen. Um die wirksame und kohärente Überwa-
chung und Bewertung der Durchführung der indirekten
Maßnahmen zu gewährleisten, sollte die Kommission ein
geeignetes Informationssystem einrichten und unterhal-
ten.

(22) Das Siebte Rahmenprogramm sollte den allgemeinen
Grundsätzen, die in der Europäischen Charta für Forscher
und im Verhaltenskodex für die Einstellung von For-
schern (4) niedergelegt sind, Rechnung tragen und diese
Grundsätze fördern und gleichzeitig ihren freiwilligen
Charakter wahren.

(23) Die Regeln zur Verbreitung der Forschungsergebnisse
sollten gewährleisten, dass die Teilnehmer das in den
Maßnahmen geschaffene Eigentum soweit angebracht
schützen und diese Ergebnisse nutzen und verbreiten.
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(24) Unter Beachtung der Rechte der Inhaber des geistigen
Eigentums sollten diese Regeln so gestaltet sein, dass die
Teilnehmer und gegebenenfalls ihre in einem Mitglied-
staat oder assoziierten Land ansässigen verbundenen
Rechtspersonen Zugang zu Informationen haben, die sie
in das Projekt einbringen, und zu Kenntnissen, die sich
aus den Forschungsarbeiten im Projekt ergeben, soweit
dies erforderlich ist, um die Forschungsarbeiten durchzu-
führen oder das sich daraus ergebende Wissen zu nutzen.

(25) Die im Sechsten Rahmenprogramm vorgesehene finanz-
ielle Haftung bestimmter Teilnehmer für andere Teilneh-
mer im gleichen Konsortium entfällt. Daher sollte ein von
der Kommission verwalteter Teilnehmer-Garantiefonds
eingerichtet werden, um geschuldete, aber nicht zurück-
gezahlte Beträge abzudecken. Dies dient der Vereinfa-
chung und der Erleichterung der Teilnahme insbesondere
von KMU; gleichzeitig werden die finanziellen Interessen
der Gemeinschaft in einer dem Siebten Rahmenpro-
gramm angemessenen Weise geschützt.

(26) Gemeinschaftsbeiträge zu einem Gemeinsamen Unterneh-
men oder jeder anderen Struktur, die auf der Grundlage
von Artikel 171 des Vertrags errichtet wird, sowie
Gemeinschaftsbeiträge gemäß Artikel 169 des Vertrags
fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Verord-
nung.

(27) Diese Verordnung achtet die Grundrechte und beachtet
insbesondere die Prinzipien der Grundrechtscharta der
Europäischen Union.

(28) Die Gemeinschaft kann der Europäischen Investitions-
bank (EIB) eine Finanzhilfe gewähren, um die privaten
Investitionen in förderwürdige große europäische FTE-
Maßnahmen zu stärken, indem die EIB mehr Spielraum
für das Risikomanagement erhält, wodurch sich (i) das
Darlehensvolumen für bestimmte Risiken erhöht und (ii)
europäische Forschungsprojekte mit höherem Risiko
finanziert werden können, die ohne Unterstützung der
Gemeinschaft nicht finanziert werden könnten.

(29) Die Gemeinschaft kann finanzielle Unterstützung, wie in
der Haushaltsordnung vorgesehen, unter anderem in folg-
ender Form leisten:

a) Vergabe öffentlicher Aufträge in Form eines vertrag-
lich festgelegten Preises für Gegenstände oder Dienst-
leistungen, die anhand von Ausschreibungen ausge-
wählt wurden,

b) Finanzhilfen,

c) Mitgliedsbeiträge an Organisationen,

d) Honorare für unabhängige Sachverständige im Sinne
von Artikel 17 dieser Verordnung,

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPTITEL I

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung enthält die Regeln für die Beteiligung von
Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen und ande-
ren Rechtspersonen an Maßnahmen, die durch einen oder meh-
rere Teilnehmer mittels der in Anhang III Buchstabe a des
Beschlusses 1982/2006/EG bestimmten Förderformen durchge-
führt werden (nachstehend „indirekte Maßnahmen“ genannt).

Diese Verordnung begründet außerdem Regeln in Übereinstim-
mung mit der Haushaltsordnung und den Durchführungs-
bestimmungen für den finanziellen Beitrag der Gemeinschaft an
Teilnehmer in indirekten Maßnahmen im Siebten Rahmenpro-
gramm.

Hinsichtlich der Ergebnisse der im Siebten Rahmenprogramm
durchgeführten Forschung legt diese Verordnung die Regeln für
die Offenlegung von neuen Kenntnissen und Schutzrechten
durch alle geeigneten Mittel — mit Ausnahme derjenigen, die
sich aus den zum Schutz dieser neuen Kenntnisse und Schutz-
rechte bestimmten Förmlichkeiten ergeben — fest, einschließlich
der Veröffentlichung von neuen Kenntnissen und Schutzrechten
in einem beliebigen Medium (nachstehend „Verbreitung“
genannt).

Zusätzlich legt die Verordnung Regeln für die direkte und indi-
rekte Nutzung neuer Kenntnisse und Schutzrechte in den nach-
folgenden Forschungsaktivitäten außerhalb der durch die betref-
fende indirekte Maßnahme erfassten Aktivitäten fest, sowie für
die Entwicklung, Schaffung oder Vermarktung eines Produktes
oder Verfahrens sowie für die Konzipierung und Bereitstellung
einer Dienstleistung (nachstehend „Nutzung“ genannt).

Hinsichtlich der bestehenden und neuen Kenntnisse und Schutz-
rechte legt diese Verordnung Regeln bezüglich Lizenzen und
zugehöriger Nutzungsrechte fest (nachstehend „Zugangsrechte“
genannt).

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten zusätzlich zu denen
der Haushaltsordnung und der Durchführungsbestimmungen
folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Rechtsperson“: eine natürliche Person oder eine juristische
Person, die nach dem an ihrem Sitz geltenden innerstaatli-
chen Recht, nach Gemeinschaftsrecht oder nach internatio-
nalem Recht gegründet worden ist, Rechtspersönlichkeit
besitzt und in eigenem Namen Rechte in Anspruch nehmen
und Pflichten unterworfen sein kann. Bei natürlichen Perso-
nen gilt die Bezugnahme auf ihren Sitz als Bezugnahme auf
ihren gewöhnlichen Aufenthalt;
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2. „verbundene Rechtsperson“: eine Rechtsperson, die direkt
oder indirekt von einem Teilnehmer kontrolliert wird oder
unter der gleichen direkten oder indirekten Kontrolle wie
der Teilnehmer steht, wobei die Kontrolle in einer der in
Artikel 6 Absatz 2 genannten Formen ausgeübt wird;

3. „faire und angemessene Bedingungen“: Bedingungen, ein-
schließlich etwaiger Finanzierungsbedingungen, die unter
Berücksichtigung der konkreten Umstände des Antrags auf
Zugang — beispielsweise des tatsächlichen oder potenziel-
len Werts bestehender oder neuer Kenntnisse und Schutz-
rechte, zu denen Zugang beantragt wird, und/oder des
Umfangs, der Dauer oder anderer Merkmale der beabsich-
tigten Nutzung — adäquat sind;

4. „neue Kenntnisse und Schutzrechte“: die Ergebnisse der ein-
schlägigen indirekten Maßnahmen, einschließlich Informa-
tionen, gleich, ob sie schutzfähig sind oder nicht. Zu diesen
Ergebnissen gehören Urheberrechte, Rechte an Gebrauchs-
oder Geschmacksmustern, Patentrechte, Sortenschutzrechte
oder ähnliche Formen des Schutzes;

5. „bestehende Kenntnisse und Schutzrechte“: Informationen,
die vor dem Beitritt zur Finanzhilfevereinbarung Eigentum
eines Teilnehmers sind, sowie Urheberrechte und sonstige
diese Informationen betreffende Rechte des geistigen Eigen-
tums, die vor dem Beitritt zur Finanzhilfevereinbarung
beantragt wurden und die für die Durchführung der indi-
rekten Maßnahme oder die Verwertung ihrer Ergebnisse
benötigt werden;

6. „Teilnehmer“: eine Rechtsperson, die einen Beitrag zu einer
indirekten Maßnahme leistet und aufgrund dieser Verord-
nung Rechte und Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat;

7. „Forschungsorganisation“: eine als Organisation ohne
Gewinnstreben gegründete Rechtsperson, zu deren Haupt-
zwecken Forschung oder technologische Entwicklung
gehört;

8. „Drittland“: ein Staat, der kein Mitgliedstaat ist;

9. „Assoziiertes Land“: ein Drittland, das ein internationales
Abkommen mit der Gemeinschaft geschlossen hat, nach
dessen Bestimmungen oder auf dessen Grundlage es einen
Finanziellen Beitrag zum gesamten oder zu Teilen des Sieb-
ten Rahmenprogramms leistet;

10. „internationale Organisation“: eine zwischenstaatliche Orga-
nisation, mit Ausnahme der Gemeinschaft, die eine eigen-
ständige Rechtspersönlichkeit nach dem Völkerrecht besitzt,
sowie sämtliche von einer solchen internationalen Organisa-
tion gegründete Sonderorganisation;

11. „internationale Organisation europäischen Interesses“: eine
internationale Organisation, in der die Mehrheit der Mitglie-
der Mitgliedstaaten oder assoziierte Länder sind und deren
Hauptzweck ein Beitrag zur Verstärkung der europäischen
wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit
ist;

12. „Partnerland der internationalen Zusammenarbeit“: ein
Drittland, das die Kommission als ein Land der niedrigen
Einkommensgruppe, des unteren Bereichs der mittleren Ein-
kommensgruppe oder des oberen Bereichs der mittleren

Einkommensgruppe einstuft und das als solches im Arbeits-
programm ausgewiesen ist;

13. „öffentliche Einrichtung“: eine nach innerstaatlichem Recht
als solche begründete Rechtsperson oder internationale
Organisationen;

14. „KMU“: Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere
Unternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG in
der Fassung vom 6. Mai 2003;

15. „Arbeitsprogramm“: ein von der Kommission angenomme-
ner Plan für die Durchführung eines in Artikel 3 des
Beschlusses Nr. 1982/2006/EG genannten spezifischen Pro-
gramms;

16. „Förderformen“: die in Anhang III Buchstabe a des Beschlus-
ses Nr. 1982/2006/EG für indirekte Maßnahmen vorgesehe-
nen Finanzierungsmechanismen der Gemeinschaft;

17. „spezielle Gruppen“: Zielgruppen der „Forschungsmaßnah-
men für spezielle Gruppen“ gemäß dem spezifischen Pro-
gramm und/oder Arbeitsprogramm;

18. „FTE-Akteur“: eine Rechtsperson, die Forschung oder tech-
nologische Entwicklung im Rahmen von Förderformen für
spezielle Gruppen gemäß Anhang III des Beschlusses
Nr. 1982/2006/EG durchführt.

Artikel 3

Vertraulichkeit

Vorbehaltlich der in der Finanzhilfevereinbarung, im Ernen-
nungsschreiben oder Vertrag festgelegten Bedingungen behan-
deln die Kommission und die Teilnehmer alle Daten, Kenntnisse
und Dokumente, die ihnen zugänglich gemacht werden, als ver-
traulich.

KAPITEL II

BETEILIGUNG

ABSCHNITT 1

Mindestbedingungen

Artikel 4

Allgemeine Grundsätze

1. Unternehmen, Hochschulen, Forschungszentren oder
andere Rechtspersonen, gleich ob sie ihren Sitz in einem Mit-
gliedstaat, einem assoziierten Land oder einem Drittland haben,
können sich unter der Voraussetzung an einer indirekten Maß-
nahme beteiligen, dass sie die in diesem Kapitel festgesetzten
Mindestbedingungen, einschließlich der zusätzlichen Bedingun-
gen gemäß Artikel 12, erfüllen.

Bei den in Artikel 5 Absatz 1 oder in den Artikeln 7, 8 oder 9
genannten indirekten Maßnahmen, bei denen die Mindestbedin-
gungen auch ohne die Beteiligung einer in einem Mitgliedstaat
ansässigen Rechtsperson erfüllt werden können, muss jedoch die
Erreichung der in Artikel 163 und 164 des Vertrags genannten
Ziele gefördert werden.
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2. Die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission (nach-
stehend „GFS“ genannt) kann sich an indirekten Maßnahmen
genauso beteiligen wie eine in einem Mitgliedstaat ansässige
Rechtsperson und hat dieselben Rechte und Pflichten wie diese.

Artikel 5

Mindestteilnahmebedingungen

1. Die Mindestteilnahmebedingungen für indirekte Maßnah-
men lauten wie folgt:

a) Es müssen wenigstens drei Rechtspersonen teilnehmen, von
denen jede ihren Sitz in einem Mitgliedstaat oder assoziierten
Land hat und von denen keine zwei ihren Sitz in demselben
Mitgliedstaat oder assoziierten Land haben,

b) alle drei Rechtspersonen müssen im Sinne des Artikels 6
unabhängig voneinander sein.

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a gelten die GFS,
internationale Organisationen von europäischem Interesse und
nach Gemeinschaftsrecht gegründete Einrichtungen, wenn sie an
einer Maßnahme teilnehmen, als Rechtspersonen mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat oder assoziierten Land als alle übri-
gen Teilnehmer derselben Maßnahme.

Artikel 6

Unabhängigkeit

1. Zwei Rechtspersonen sind als voneinander unabhängig
anzusehen, wenn weder eine der beiden direkt oder indirekt von
der anderen kontrolliert wird noch beide von derselben dritten
Rechtperson direkt oder indirekt kontrolliert werden.

2. Für die Zwecke von Absatz 1 kann die Kontrolle insbeson-
dere auf Folgendem beruhen:

a) dem direkten oder indirekten Besitz von mehr als 50 % des
Nennwerts des ausgegebenen Gesellschaftskapitals der betrof-
fenen Rechtsperson oder der Mehrheit der Stimmrechte der
Aktionäre bzw. Gesellschafter dieser Rechtsperson,

b) dem direkten oder indirekten De-facto- oder De-jure-Besitz
der Entscheidungsgewalt bei der betroffenen Rechtsperson.

3. Die folgenden Beziehungen zwischen Rechtspersonen gel-
ten nicht per se als Begründung eines Kontrollverhältnisses:

a) Dieselbe öffentliche Beteiligungsgesellschaft, derselbe institu-
tionelle Investor oder dieselbe Risikokapitalgesellschaft hält
direkt oder indirekt mehr als 50 % des Nennwerts des ausge-
gebenen Gesellschaftskapitals oder die Mehrheit der Stimm-
rechte der Aktionäre bzw. Gesellschafter.

b) Die betroffenen Rechtspersonen befinden sich im Eigentum
derselben öffentlichen Stelle oder werden von dieser beauf-
sichtigt.

Artikel 7

Indirekte Maßnahmen für spezielle Kooperationsmaßnah-
men zu Gunsten von Partnerländern der internationalen

Zusammenarbeit

Für Verbundprojekte für spezielle Kooperationsmaßnahmen
zugunsten von im Arbeitsprogramm angegebenen Partnerlän-
dern der internationalen Zusammenarbeit gelten die folgenden
Mindestteilnahmebedingungen:

a) Es müssen mindestens vier Rechtspersonen teilnehmen;

b) mindestens zwei der in Buchstabe a genannten Rechtsperso-
nen müssen ihren Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem
assoziierten Land haben, doch darf sich ihr Sitz nicht in
demselben Mitgliedstaat oder assoziierten Land befinden;

c) mindestens zwei der in Buchstabe a genannten Rechtsperso-
nen müssen ihren Sitz in einem Partnerland der internationa-
len Zusammenarbeit haben, doch darf sich ihr Sitz nicht in
demselben Partnerland der internationalen Zusammenarbeit
befinden, sofern im Arbeitsprogramm nichts anderes
bestimmt ist;

d) alle vier in Buchstabe a genannten Rechtspersonen müssen
nach Artikel 6 voneinander unabhängig sein.

Artikel 8

Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen sowie
Unterstützung der Aus- und Weiterbildung und der Lauf-

bahnentwicklung von Forschern

Für Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen sowie
Maßnahmen zur Unterstützung der Aus- und Weiterbildung und
der Laufbahnentwicklung von Forschern ist Mindestteilnahmebe-
dingung die Teilnahme einer Rechtsperson.

Der vorstehende Absatz findet keine Anwendung auf Maßnah-
men, die der Koordinierung von Forschungstätigkeiten dienen.

Artikel 9

Forschungstätigkeiten der Pionierforschung

Für indirekte Maßnahmen zur Unterstützung der Pionierfor-
schung, die im Rahmen des Europäischen Forschungsrats geför-
dert werden, ist Mindestteilnahmebedingung die Teilnahme einer
Rechtsperson, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem
assoziierten Land hat.

Artikel 10

Alleiniger Teilnehmer

Wenn die Mindestteilnahmebedingungen für eine indirekte Maß-
nahme durch die Teilnahme einer Anzahl von Rechtspersonen
erfüllt werden, die sich ihrerseits in einer gemeinsamen Rechts-
person zusammengeschlossen haben, so kann letztere den allei-
nigen Teilnehmer in einer indirekten Maßnahme darstellen,
sofern sie ihren Sitz in einem Mitgliedstaat oder assoziierten
Land hat.
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Artikel 11

Internationale Organisationen und Rechtspersonen mit Sitz
in Drittländern

Die Teilnahme an indirekten Maßnahmen steht internationalen
Organisationen und Rechtspersonen, die ihren Sitz in einem
Drittland haben, unter der Voraussetzung offen, dass die in die-
sem Kapitel festgelegten Mindestteilnahmebedingungen sowie
alle in den spezifischen Programmen oder einschlägigen Arbeits-
programmen bestimmten Bedingungen erfüllt worden sind.

Artikel 12

Zusätzliche Bedingungen

Zusätzlich zu den in diesem Kapitel festgelegten Mindestteilnah-
mebedingungen können in den spezifischen Programmen oder
in den Arbeitsprogrammen Bedingungen hinsichtlich der Min-
destteilnehmerzahl festgesetzt werden.

In den spezifischen Programmen oder den Arbeitsprogrammen
können, in Übereinstimmung mit der Natur und den Zielen der
indirekten Maßnahme, auch zusätzliche Bedingungen hinsicht-
lich der Art des Teilnehmers und gegebenenfalls der Ort seines
Sitzes bestimmt werden.

ABSCHNITT 2

Verfahren

Unterabschni t t 1

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen

Artikel 13

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen

1. Die Kommission veröffentlicht Aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen für indirekte Maßnahmen gemäß den in
den einschlägigen spezifischen Programmen und Arbeitspro-
grammen festgesetzten Anforderungen; dies können auch Auf-
forderungen sein, die an spezielle Gruppen — wie z.B. KMU —

gerichtet sind.

In Ergänzung zu den in den Durchführungsbestimmungen fest-
gesetzten Publizitätserfordernissen macht die Kommission Auf-
forderungen zur Einreichung von Vorschlägen über die Internet-
seiten des Siebten Rahmenprogramms, über spezifische Informa-
tionskanäle und über die nationalen Kontaktstellen der Mitglied-
staaten und der assoziierten Länder bekannt.

2. Gegebenenfalls gibt die Kommission in der Aufforderung
zur Einreichung von Vorschlägen an, dass die Teilnehmer keine
Konsortialvereinbarung abzuschließen brauchen.

3. In den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen
sind präzise Ziele anzugeben, damit sichergestellt ist, dass
Bewerber nicht unnötigerweise antworten.

Artikel 14

Ausnahmen

Für folgende Maßnahmen veröffentlicht die Kommission keine
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen:

a) Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen von Rechts-
personen, die in den spezifischen Programmen oder, wenn
das spezifische Programm die Nennung von Empfängern
erlaubt, in den Arbeitsprogrammen ausgewiesen sind, gemäß
den Durchführungsbestimmungen;

b) Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, die in
einem Kauf von Waren oder Dienstleistungen nach den für
öffentliche Aufträge nach der Haushaltsordnung geltenden
Vorschriften bestehen;

c) Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit der Benennung von unabhängigen Sachver-
ständigen;

d) sonstige Maßnahmen, wenn dies in der Haushaltsordnung
und ihren Durchführungsbestimmungen vorgesehen ist.

Unterabschni t t 2

Bewer tung und Auswahl von Vorschlägen und
Gewährung von Finanzhi l fen

Artikel 15

Bewertung, Auswahl und Gewährung

1. Die Kommission bewertet alle auf eine Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen eingegangenen Vorschläge gemäß
den grundsätzlichen Kriterien für die Bewertung sowie gemäß
den in den spezifischen Programmen und Arbeitsprogrammen
festgelegten Auswahl- und Gewährungskriterien.

a) Für die Programme „Zusammenarbeit“ und „Kapazitäten“ gel-
ten die folgenden Kriterien:

— wissenschaftliche und/oder technologische Exzellenz;

— Relevanz für die Ziele dieser spezifischen Programme;

— potenzieller Effekt aufgrund der Entwicklung, Verbreitung
und Nutzung der Projektergebnisse;

— Qualität und Effizienz der Durchführung und Verwal-
tung.

b) Für das Programm „Menschen“ gelten die folgenden Krite-
rien:

— wissenschaftliche und/oder technologische Exzellenz;

— Relevanz für die Ziele dieses spezifischen Programms;

— Qualität und Durchführungskapazitäten der Antragsteller
(Forscher/ Organisationen) und ihr Potenzial, weitere
Fortschritte zu erzielen;

— Qualität der vorgeschlagenen Maßnahme in Bezug auf
die wissenschaftliche Ausbildung und/oder den Wissens-
transfer;
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c) Zur Unterstützung von Maßnahmen der Pionierforschung im
Rahmen des Programms „Ideen“ gilt ausschließlich das Krite-
rium der Exzellenz. Auf Koordinierungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen können projektbezogene Kriterien angew-
endet werden.

Innerhalb dieses Rahmens geben die Arbeitsprogramme die
Bewertungs- und Auswahlkriterien an, wobei zusätzliche Anfor-
derungen, Gewichtungen und Schwellenwerte vorgesehen oder
weitere Einzelheiten für die Anwendung der Kriterien festgelegt
werden können.

2. Ein Vorschlag, der im Widerspruch zu grundlegenden ethi-
schen Prinzipien steht oder die im spezifischen Programm, im
Arbeitsprogramm oder in der Aufforderung zur Einreichung
von Vorschlägen festgelegten Bedingungen nicht erfüllt, wird
nicht ausgewählt. Ein solcher Vorschlag kann jederzeit von den
Bewertungs-, Auswahl- und Gewährungsverfahren ausgeschlos-
sen werden.

3. Die Vorschläge werden entsprechend den Bewertungser-
gebnissen nach einer Rangfolge geordnet. Die Finanzierungsbe-
schlüsse werden anhand dieser Rangfolge gefasst.

Artikel 16

Verfahren zur Einreichung, Bewertung, Auswahl und
Gewährung

1. Wenn eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
ein Zwei-Schritt-Verfahren vorsieht, werden nur diejenigen Vor-
schläge einer weiteren Bewertung unterzogen, die die Bewer-
tungskriterien des ersten Schritts, der auf der Bewertung anhand
einer beschränkten Auswahl von Kriterien beruht, erfüllen.

2. Wenn eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
ein Zwei-Phasen-Verfahren vorsieht, werden nur die Antragstel-
ler, die der Bewertung der ersten Phase genügen, zur Einreichung
eines vollständigen Vorschlags für die zweite Phase aufgefordert.

Alle Antragsteller werden umgehend über die Ergebnisse der ers-
ten Bewertungsphase unterrichtet.

3. Die Kommission erstellt und veröffentlicht Regeln über
das Verfahren zur Einreichung von Vorschlägen und die damit
verbundenen Verfahren zur Bewertung, Auswahl und Gewäh-
rung und veröffentlicht Hinweise für Antragsteller, einschließlich
von Leitlinien, für Bewerter. Sie legt insbesondere ausführliche
Regeln für das Zwei-Phasen-Verfahren für die Einreichung (auch
hinsichtlich Umfang und Art des Vorschlags für die erste Phase
sowie des vollständigen Vorschlags für die zweite Phase) sowie
Regeln für das Zwei-Schritt-Verfahren zur Bewertung fest.

Die Kommission stellt Informationen zur Verfügung und legt
Rechtsmittelverfahren für die Antragsteller fest.

4. Die Kommission erstellt und veröffentlicht Regeln zur ein-
heitlichen Prüfung der Existenz, des rechtlichen Status und der
finanziellen Leistungsfähigkeit der Teilnehmer an indirekten
Maßnahmen.

Die Kommission wiederholt eine solche Prüfung nur, wenn sich
die Situation des betreffenden Antragstellers geändert hat.

Artikel 17

Benennung von unabhängigen Sachverständigen

1. Die Kommission benennt unabhängige Sachverständige für
die Bewertung von Vorschlägen.

Bei den in Artikel 14 genannten Koordinierungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen greift sie nur dann auf unabhängige Sachver-
ständige zurück, wenn sie es für angemessen hält.

2. Die unabhängigen Sachverständigen werden aufgrund ihrer
Kompetenz und Kenntnisse, die den ihnen übertragenen Aufga-
ben angemessen sind, ausgewählt. Falls sich die unabhängigen
Sachverständigen mit Verschlusssachen befassen müssen, ist für
ihre Bestellung eine angemessene Sicherheitsüberprüfung erfor-
derlich.

Bestimmt und ausgewählt werden unabhängige Sachverständige
anhand von Aufforderungen zur Einzelbewerbung oder von an
die einschlägigen Organisationen wie nationale Forschungsagen-
turen, Forschungseinrichtungen oder Unternehmen gerichteten
Aufforderungen zur Aufstellung von Eignungslisten. Die Kom-
mission kann, wenn sie es für angebracht hält, andere, nicht auf
diesen Listen stehende Personen auswählen, die über die not-
wendige Kompetenz verfügen.

Die Kommission kann, wenn sie es für abgebracht hält, andere,
nicht auf diesen Listen stehende Personen auswählen, die über
die notwendige Kompetenz verfügen.

Bei der Bestellung von Sachverständigengruppen ist in geeigneter
Weise für eine vernünftige Ausgewogenheit der Zusammenset-
zung in Bezug auf das Verhältnis von Männern und Frauen zu
sorgen.

Für Pionierforschungsvorhaben benennt die Kommission Sach-
verständige auf der Grundlage eines Vorschlags des wissenschaft-
lichen Rates des Europäischen Forschungsrates.

3. Bei der Bestellung eines unabhängigen Sachverständigen
ergreift die Kommission alle notwendigen Schritte, um sich zu
vergewissern, dass der Sachverständige sich in Bezug auf die
Frage, zu der er sich äußern soll, in keinem Interessenkonflikt
befindet.

4. Die Kommission erstellt ein Musterbestellungsschreiben
(nachstehend „Bestellungsschreiben“ genannt), welches eine
Erklärung einschließt, dass sich der unabhängige Sachverständige
bei seiner Bestellung in keinem Interessenkonflikt befindet und
sich verpflichtet, die Kommission zu unterrichten, falls ein Inte-
ressenkonflikt bei der Abgabe seiner Stellungnahme oder der
Erfüllung seiner Aufgaben eintritt. Die Kommission schließt ein
Benennungsschreiben zwischen der Gemeinschaft und jedem
unabhängigen Sachverständigen ab.

5. Die Kommission veröffentlicht einmal jährlich mit Hilfe
eines geeigneten Mediums die Liste der unabhängigen Sachver-
ständigen, die sie beim Siebten Rahmenprogramm und bei den
einzelnen spezifischen Programmen unterstützt haben.
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Unterabschni t t 3

Durchführung der Massnahmen und Finanzhi l fe-
vereinbarungen

Artikel 18

Allgemeines

1. Die Teilnehmer führen die indirekte Maßnahme durch und
unternehmen alle zu diesem Zweck erforderlichen und sinnvol-
len Schritte. Teilnehmer derselben indirekten Maßnahme führen
die Arbeiten gesamtschuldnerisch gegenüber der Gemeinschaft
durch.

2. Die Kommission erstellt auf der Grundlage der in Artikel
19 Absatz 8 enthaltenen Vorgaben und unter Berücksichtigung
des Charakters der betroffenen Förderform eine Finanzhilfever-
einbarung zwischen der Gemeinschaft und den Teilnehmern.

3. Die Teilnehmer dürfen keine der Finanzhilfevereinbarung
widersprechenden Verpflichtungen eingehen.

4. Kommt ein Teilnehmer seinen Pflichten in Bezug auf die
technische Durchführung der indirekten Maßnahme nicht nach,
so bleiben die anderen Teilnehmer an ihre Verpflichtung aus der
Finanzhilfevereinbarung ohne Anspruch auf einen zusätzlichen
finanziellen Beitrag der Gemeinschaft gebunden, sofern die
Kommission sie nicht ausdrücklich aus ihrer Verpflichtung ent-
lässt.

5. Wird die Durchführung einer indirekten Maßnahme
unmöglich oder kommen die Teilnehmer ihrer Verpflichtung
zur Durchführung nicht nach, so stellt die Kommission die
Beendigung der Maßnahme sicher.

6. Die Teilnehmer stellen sicher, dass die Kommission über
alle Ereignisse unterrichtet wird, die die Durchführung der indi-
rekten Maßnahme oder die Interessen der Gemeinschaft beein-
trächtigen können.

7. Soweit in der Finanzhilfevereinbarung vorgesehen, können
die Teilnehmer für bestimmte Teilarbeiten Unteraufträge an
Dritte vergeben.

8. Die Kommission legt Rechtsmittelverfahren für die Teil-
nehmer fest.

Artikel 19

Allgemeine Bestimmungen in der Finanzhilfevereinbarung

1. In der Finanzhilfevereinbarung werden die Rechte und
Pflichte der Teilnehmer in Bezug auf die Gemeinschaft im Ein-
klang mit dem Beschluss Nr. 1982/2006/EG, dieser Verordnung,
der Haushaltordnung, ihrer Durchführungsverordnung und den
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts bestimmt.

Die Finanzhilfevereinbarung legt ebenfalls im Einklang mit den
vorgenannten Bedingungen die Rechte und Pflichten derjenigen

Teilnehmer fest, die erst Teilnehmer der indirekten Maßnahme
während ihrer Durchführung werden.

2. Gegebenenfalls wird in der Finanzhilfevereinbarung ange-
geben, welche Teile des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft
auf dem Grundsatz der Erstattung der förderfähigen Kosten
beruhen, und welche Teile auf der Grundlage von Pauschalsätzen
(einschließlich Stückkostensätzen) oder Pauschalbeiträgen erfol-
gen.

3. In der Finanzhilfevereinbarung wird festgelegt, bei welchen
Änderungen in der Zusammensetzung des Konsortiums zuvor
eine Bewerbungsaufforderung veröffentlicht werden muss.

4. In der Finanzhilfevereinbarung wird festgelegt, dass regel-
mäßig Tätigkeitsberichte über die Durchführung der jeweiligen
indirekten Maßnahme einzureichen sind.

5. Gegebenfalls kann in der Finanzhilfevereinbarung geregelt
werden, dass die Kommission im Voraus über jede beabsichtigte
Übertragung des Eigentums an neuen Kenntnissen und Schutz-
rechten an Dritte zu unterrichten ist.

6. Wenn die Finanzhilfevereinbarung vorsieht, dass die Teil-
nehmer Tätigkeiten zu Gunsten Dritter durchführen, machen die
Teilnehmer dies einer breiten Öffentlichkeit bekannt und bestim-
men, bewerten und wählen die Dritten in einem transparenten,
fairen und unparteilichen Verfahren aus. Soweit im Arbeitspro-
gramm vorgesehen, werden in der Finanzhilfevereinbarung Kri-
terien für die Auswahl dieser Dritten bestimmt. Die Kommission
behält sich das Recht vor, der Auswahl von Dritten zu wider-
sprechen.

7. In der Finanzhilfevereinbarung können Fristen für die den
Teilnehmern gemäß dieser Verordnung obliegenden Mitteilungen
festgelegt werden.

8. Die Kommission legt in enger Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten eine Musterfinanzhilfevereinbarung im Einklang
mit dieser Verordnung fest. Ist eine erhebliche Änderung der
Musterfinanzhilfevereinbarung erforderlich, so nimmt die Kom-
mission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten gege-
benenfalls eine Überarbeitung vor.

9. Die Musterfinanzhilfevereinbarung trägt den in der Euro-
päischen Charta für Forscher und im Verhaltenskodex für die
Einstellung von Forschern niedergelegten allgemeinen Grundsät-
zen Rechnung. Sie nimmt, soweit angemessen, Bezug auf Syner-
gien mit dem Bildungswesen auf allen Ebenen, die Bereitschaft
und Fähigkeit zur Förderung der Gespräche und Debatten über
wissenschaftliche Fragen und Forschungsergebnisse mit einer
über die Wissenschaftskreise hinausgehenden breiten Öffent-
lichkeit, Tätigkeiten zur Steigerung der Beteiligung und zur Stär-
kung der Rolle von Frauen in der Forschung sowie Tätigkeiten
zur Behandlung sozioökonomischer Aspekte der Forschung.

10. Die Musterfinanzhilfevereinbarung sieht die Überwa-
chung und Finanzkontrolle durch die Kommission oder einen
von ihr bevollmächtigten Vertreter und den Rechnungshof vor.
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Artikel 20

Bestimmungen im Bezug auf Zugangsrechte, Nutzung und
Verbreitung

1. In der Finanzhilfevereinbarung werden die jeweiligen
Rechte und Pflichten der Teilnehmer im Hinblick auf die
Zugangsrechte, Nutzung und Verbreitung bestimmt, soweit diese
nicht durch diese Verordnung festgelegt worden sind.

Zu diesen Zwecken wird in der Finanzhilfevereinbarung festge-
legt, dass der Kommission ein Plan für die Nutzung und Verbrei-
tung der neuen Kenntnisse und Schutzrechte vorgelegt werden
muss.

2. In der Finanzhilfevereinbarung wird festgelegt, unter wel-
chen Voraussetzungen die Teilnehmer der Durchführung einer
technologischen Überprüfung der Nutzung und Verbreitung der
neuen Kenntnisse und Schutzrechte durch bestimmte von der
Kommission bevollmächtigte Vertreter widersprechen können.

Artikel 21

Bestimmungen zur Beendigung

Die Finanzhilfevereinbarung nennt die Gründe für ihre teilweise
oder vollständige Beendigung, insbesondere aus Gründen der
Nichteinhaltung dieser Verordnung, der Nichterfüllung der Leis-
tungspflichten aus dieser Verordnung oder des Verstoßes gegen
diese Verordnung sowie die Folgen der Nichteinhaltung durch
einen Teilnehmer für die anderen Teilnehmer.

Artikel 22

Sonderbestimmungen

1. Im Fall von indirekten Maßnahmen zur Unterstützung
bestehender Forschungsinfrastrukturen und gegebenenfalls neuer
Forschungsinfrastrukturen können in der Finanzhilfevereinba-
rung Sonderbestimmungen über Vertraulichkeit, Zugangsrechte
und Verpflichtungen, die die Rechte anderer Nutzer der Infra-
struktur beeinträchtigen könnten, getroffen werden.

2. Im Fall von indirekten Maßnahmen zur Unterstützung der
Aus- und Weiterbildung und der Laufbahnentwicklung von For-
schern können in der Finanzhilfevereinbarung Sonderbestim-
mungen über Vertraulichkeit, Zugangsrechte und Verpflichtun-
gen, die die durch die Maßnahme begünstigten Forscher betref-
fen, getroffen werden.

3. Im Fall von indirekten Maßnahmen im Bereich der Sicher-
heitsforschung können in der Finanzhilfevereinbarung Sonderbe-
stimmungen insbesondere über Änderungen der Zusammenset-
zung des Konsortiums, Vertraulichkeit, Einstufung von Informa-
tionen und Unterrichtung der Mitgliedstaaten, Verbreitung,
Zugangsrechte, Übertragung von Eigentumsrechten an neuen
Kenntnissen und Schutzrechten und deren Nutzung festgelegt
werden.

4. Gegebenenfalls können in der Finanzhilfevereinbarung für
andere als in Absatz 3 genannte indirekte Maßnahmen mit
sicherheitsrelevanten Inhalten ebenfalls Sonderbestimmungen
festgelegt werden.

5. Im Fall von Pionierforschungsmaßnahmen können in der
Finanzhilfevereinbarung Sonderbestimmungen über die Verbrei-
tung festgelegt werden.

Artikel 23

Unterzeichnung und Beitritt

Die Finanzhilfevereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch
den Koordinator und die Kommission in Kraft.

Sie findet auf jeden Teilnehmer Anwendung, der ihr förmlich
beigetreten ist.

Unterabschni t t 4

Konsor t ien

Artikel 24

Konsortialvereinbarungen

1. Soweit in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlä-
gen nichts anderes vorgesehen ist, schließen alle Teilnehmer an
einer indirekten Maßnahme eine Vereinbarung (nachstehend
„Konsortialvereinbarung“ genannt), in der unter anderem Fol-
gendes geregelt wird:

a) die interne Organisation des Konsortiums;

b) die Aufteilung des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft;

c) Regeln für Verbreitung und Nutzung sowie Zugangsrechte,
die die Regeln des Kapitels III sowie die Regeln in der Finanz-
hilfevereinbarung ergänzen;

d) Beilegung interner Streitfälle einschließlich Fällen von Macht-
missbrauch;

e) Haftungs-, Entschädigungs- und Vertraulichkeitsvereinbarun-
gen zwischen den Teilnehmern.

2. Die Kommission legt Leitlinien zu den wichtigsten Fragen
fest, die die Teilnehmer in ihren Konsortialvereinbarungen regeln
können, und veröffentlicht diese; hierunter fallen auch Bestim-
mungen über die Förderung der Teilnahme von KMU.

Artikel 25

Koordinator

1. Die Rechtspersonen, die sich an einer indirekten Maß-
nahme beteiligen möchten, bestimmen aus ihrem Kreis einen
Koordinator, der folgende Aufgaben gemäß dieser Verordnung,
der Haushaltsordnung, den Durchführungsbestimmungen und
der Finanzhilfevereinbarung übernimmt:

a) Überwachung der Erfüllung der Pflichten der Teilnehmer an
der indirekten Maßnahme;

b) Überprüfung, ob die in der Finanzhilfevereinbarung genann-
ten Rechtspersonen die erforderlichen Formalitäten zum Bei-
tritt zur Finanzhilfevereinbarung erfüllen, wie dort angege-
ben;

c) Entgegennahme des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft
und dessen Aufteilung gemäß der Konsortialvereinbarung
und der Finanzhilfevereinbarung;
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d) Führung der einschlägigen Aufzeichnungen und Konten für
den finanziellen Beitrag der Gemeinschaft und Unterrichtung
der Kommission über dessen Aufteilung nach Artikel 24
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 36;

e) Tätigkeit als Mittler für eine effiziente und einwandfreie
Kommunikation zwischen den Teilnehmern und regelmäßige
Berichterstattung an die Teilnehmer und die Kommission
über die Projektfortschritte.

2. Der Koordinator wird in der Finanzhilfevereinbarung
benannt.

3. Die Ernennung eines neuen Koordinators erfordert die
schriftliche Zustimmung der Kommission.

Artikel 26

Änderungen innerhalb des Konsortiums

1. Die Teilnehmer an einer indirekten Maßnahme können im
Einklang mit den diesbezüglichen Bestimmungen der Konsortial-
vereinbarung übereinkommen, einen neuen Teilnehmer aufzu-
nehmen oder einen bisherigen Teilnehmer auszuschließen.

2. Um sich einer bereits laufenden indirekten Maßnahme
anzuschließen, tritt eine Rechtsperson der Finanzhilfevereinba-
rung bei.

3. Soweit in der Finanzhilfevereinbarung vorgesehen, veröf-
fentlicht das Konsortium in spezifischen Fällen eine Bewer-
bungsaufforderung und sorgt in großem Umfang für ihre Ver-
breitung über spezielle Informationsträger, insbesondere über
die Internet-Seiten zum Siebten Rahmenprogramm, durch die
Fachpresse, durch Broschüren sowie über die von den Mitglied-
staaten und den assoziierten Ländern eingerichteten nationalen
Kontaktstellen.

Das Konsortium bewertet die Angebote nach den gleichen Krite-
rien, die für die anfängliche Maßnahme galten, mit Unterstüt-
zung von Fachleuten, die nicht seiner Weisungsbefugnis unter-
stehen und die es im Einklang mit den in den Artikeln 15 und
17 niedergelegten Grundsätzen bestellt.

4. Das Konsortium setzt die Kommission, die innerhalb von
45 Tagen nach der Mitteilung Widerspruch einlegen kann, von
allen vorgeschlagenen Änderungen seiner Zusammensetzung in
Kenntnis.

Änderungen in der Zusammensetzung des Konsortiums im
Zusammenhang mit Vorschlägen für andere Änderungen der
Finanzhilfevereinbarung, die nicht unmittelbar mit der Ände-
rung der Zusammensetzung verbunden sind, bedürfen der
schriftlichen Zustimmung der Kommission.

Unterabschni t t 5

Überwachung und Bewer tung der Programme und
der indirekten Massnahmen sowie Übermitt lung

von Informationen

Artikel 27

Überwachung und Bewertung

1. Die Kommission überwacht die Durchführung der indirek-
ten Maßnahmen auf der Grundlage der regelmäßigen, gemäß
Artikel 19 Absatz 4 übermittelten Tätigkeitsberichte.

Insbesondere überwacht die Kommission die Durchführung des
gemäß Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichten Plans
für die Nutzung und Verbreitung der neuen Kenntnisse und
Schutzrechte.

Für diesen Zweck kann die Kommission unabhängige Sachver-
ständige hinzuziehen, die nach Artikel 17 bestellt werden.

2. Die Kommission errichtet und unterhält ein Informations-
system, das eine effiziente und kohärente Überwachung des
gesamten Rahmenprogramms ermöglicht.

Vorbehaltlich des Artikels 3 veröffentlicht die Kommission mit
Hilfe eines geeigneten Mediums Informationen über die geför-
derten Projekte.

3. Die Überwachung und Bewertung nach Artikel 7 des
Beschlusses Nr. 1982/2006/EG über das Rahmenprogramm
schließen Aspekte in Bezug auf die Anwendung dieser Verord-
nung, insbesondere KMU-relevante Aspekte, ein; sie erstrecken
sich ferner auf die Haushaltswirkung der Änderungen der Kos-
tenrechnungsregelung gegenüber dem Sechsten Rahmenpro-
gramm und diesbezügliche Auswirkungen auf den Verwaltungs-
aufwand für die Teilnehmer.

4. Die Kommission bestellt nach Artikel 17 unabhängige
Sachverständige, die sie bei den im Rahmen des Siebten Rah-
menprogramms und seiner spezifischen Programme erforderli-
chen Bewertungen sowie, falls dies für erforderlich erachtet wird,
bei der Bewertung vorangegangener Rahmenprogramme unter-
stützen.

5. Zusätzlich kann die Kommission Gruppen unabhängiger
Sachverständiger bilden, die nach Artikel 17 bestellt werden und
die sie bei der Konzeption und Umsetzung der gemeinschaftli-
chen Forschungspolitik beraten.

Artikel 28

Zur Verfügung zu stellende Informationen

1. Unter gebührender Berücksichtigung des Artikels 3 stellt
die Kommission jedem Mitgliedstaat und jedem assoziierten
Land auf Antrag alle ihr vorliegenden nützlichen Informationen
über neue Kenntnisse und Schutzrechte zur Verfügung, die das
Ergebnis der im Rahmen einer indirekten Maßnahme durchge-
führten Arbeiten sind, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:

a) Die betreffenden Informationen dienen dem Allgemeininte-
resse;

b) Die Teilnehmer haben keine stichhaltigen und hinreichenden
Gründe für die Zurückhaltung der betreffenden Informatio-
nen vorgebracht.

2. Aufgrund dieser Übermittlung von Informationen gemäß
Absatz 1 darf nicht davon ausgegangen werden, dass Ansprüche
und Verpflichtungen der Kommission und der Teilnehmer auf
den Empfänger übergehen.
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Der Empfänger ist verpflichtet, solche Informationen als vertrau-
lich zu behandeln, sofern sie nicht von Teilnehmern veröffent-
licht oder zugänglich gemacht oder der Kommission ohne Auf-
lagen in Bezug auf die Vertraulichkeit übermittelt wurden.

ABSCHNITT 3

Finanzieller Beitrag der Gemeinschaft

Unterabschni t t 1

Förderfähigkeit und Förder formen

Artikel 29

Förderwürdigkeit

1. Folgende Rechtspersonen, die sich an einer indirekten
Maßnahme beteiligen, können einen finanziellen Beitrag der
Gemeinschaft erhalten:

a) Jede in einem Mitgliedstaat oder einem assoziierten Land
ansässige oder nach dem Gemeinschaftsrecht gegründete
Rechtsperson,

b) jede internationale Organisation von europäischem Interesse,

c) jede in einem Partnerland der internationalen Zusammenar-
beit ansässige Rechtsperson.

2. Teilnehmenden internationalen Organisationen, bei denen
es sich nicht um eine internationale Organisation von europä-
ischem Interesse handelt, oder Rechtspersonen, die in einem
Drittland, das kein assoziiertes Land oder Partnerland der inter-
nationalen Zusammenarbeit ist, ansässig sind, kann ein finanz-
ieller Beitrag der Gemeinschaft gewährt werden, wenn mindes-
tens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

a) Die Förderung ist im spezifischen Programm oder im rele-
vanten Arbeitsprogramm ausdrücklich vorgesehen,

b) ihre Beteiligung ist für die Durchführung der indirekten Maß-
nahme von wesentlicher Bedeutung,

c) die Förderung ist in einem bilateralen wissenschaftlich-techni-
schen Abkommen oder einer anderen Übereinkunft zwischen
der Gemeinschaft und dem Land, in dem die Rechtsperson
ihren Sitz hat, vorgesehen.

Artikel 30

Förderformen

1. Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft durch Förderfor-
men, die in Anhang III Buchstabe a des Beschlusses
Nr. 1982/2006/EG genannt sind, beruht auf der vollständigen
oder teilweisen Erstattung der erstattungsfähigen Kosten.

Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft kann allerdings sowohl
die Form eines Pauschalbetrags — einschließlich der Stückkos-
tensätze — als auch einer Pauschalfinanzierung annehmen oder
die Erstattung erstattungsfähiger Kosten mit Pauschalbeträgen
und Pauschalfinanzierungen kombinieren. Der finanzielle Beitrag
der Gemeinschaft kann auch in Form von Stipendien oder Prei-
sen erfolgen.

2. In den Arbeitsprogrammen und Aufforderungen zur Ein-
reichung von Vorschlägen werden die Formen der Finanzhilfe
für die betreffenden Maßnahmen angegeben.

3. Teilnehmer aus Partnerländern der internationalen Zusam-
menarbeit können sich dafür entscheiden, dass der finanzielle
Beitrag der Gemeinschaft in Form einer Pauschalfinanzierung
gewährt wird. Die Kommission setzt die betreffenden Pauschal-
beträge im Einklang mit der Haushaltsordnung fest.

Artikel 31

Erstattung erstattungsfähiger Kosten

1. Indirekte Maßnahmen, die über Finanzhilfen finanziert
werden, werden von den Teilnehmern mitfinanziert.

Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft zur Erstattung erstat-
tungsfähiger Kosten darf nicht zu einem Gewinn führen.

2. Die Einnahmen werden für die Berechnung der Finanzhilfe
am Ende der Durchführung der Maßnahme ausgewiesen und
berücksichtigt.

3. Um als erstattungsfähig eingestuft zu werden, müssen die
für die Durchführung einer indirekten Maßnahme entstandenen
Kosten folgende Bedingungen erfüllen:

a) sie müssen tatsächlich entstanden sein;

b) sie müssen während der Laufzeit der Maßnahme angefallen
sein, mit der Ausnahme von Endberichten, soweit dies in der
Finanzhilfevereinbarung vorgesehen ist;

c) sie müssen in Übereinstimmung mit den üblichen Rech-
nungsführungs- und Managementprinzipien und –praktiken
des Teilnehmers ermittelt und ausschließlich zum Zwecke
der Erreichung der Ziele der indirekten Maßnahme und ihrer
erwarteten Ergebnisse genutzt worden sein, in einer Art und
Weise, die den Prinzipien der Sparsamkeit, Effizienz und
Effektivität entspricht;

d) sie müssen in der Rechnungsführung des Teilnehmers ausge-
wiesen sein; im Falle von Beiträgen Dritter müssen diese Bei-
träge in der Rechnungsführung der Dritten verbucht sein;

e) sie müssen nichterstattungsfähige Kosten ausschließen, insbe-
sondere identifizierbare indirekte Steuern einschließlich der
Mehrwertsteuer, Zölle und Abgaben, geschuldete Zinsen,
Rückstellungen für mögliche zukünftige Verluste oder Belas-
tungen, Wechselkursverluste, Kosten in Verbindung mit Kapi-
talrendite, im Rahmen anderer Gemeinschaftsprojekte ange-
fallene, erklärte oder erstattete Kosten, Belastungen durch
Schulden und Schuldenbedienung, übertriebene oder unacht-
same Ausgaben und jede andere Kostenart, die nicht die in
Buchstaben a bis d genannten Bedingungen erfüllen.

Für den unter Buchstabe a genannten Zweck können Durch-
schnittspersonalkosten zugrunde gelegt werden, falls diese mit
den Management- und Rechnungsführungspraktiken des Teil-
nehmers übereinstimmen und nicht wesentlich von den tatsäch-
lichen Kosten abweichen.
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4. Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft wird zwar mit
Bezug auf die Kosten der indirekten Maßnahme als Ganzes
berechnet, seine Zahlung erfolgt aber auf der Grundlage der von
jedem Teilnehmer ausgewiesenen Kosten.

Artikel 32

Direkte erstattungsfähige Kosten und indirekte förderfähige
Kosten

1. Erstattungsfähige Kosten bestehen aus den Kosten, die der
Maßnahme unmittelbar zugerechnet werden können (nachfol-
gend „direkte erstattungsfähige Kosten“ genannt) und gegebenen-
falls aus den Kosten, die der Maßnahme nicht unmittelbar zuge-
rechnet werden können, die aber in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den der Maßnahme zugerechneten direkten erstat-
tungsfähigen Kosten angefallen sind (nachfolgend „indirekte erst-
attungsfähige Kosten“ genannt).

2. Grundlage für die Erstattung der Kosten von Teilnehmern
sind ihre direkten und indirekten erstattungsfähigen Kosten.

Nach Artikel 31 Absatz 3 Buchstabe c kann ein Teilnehmer für
seine Rechtsperson eine vereinfachte Methode zur Berechnung
seiner indirekten erstattungsfähigen Kosten anwenden, wenn
dies mit seinen üblichen Rechnungsführungs- und Management-
prinzipien und -gepflogenheiten in Einklang steht. Die hierfür
geltenden Grundsätze sind in der Musterfinanzhilfevereinbarung
aufzuführen.

3. In der Finanzhilfevereinbarung können die indirekten erst-
attungsfähigen Kosten auf einen Höchstprozentsatz der direkten
erstattungsfähigen Kosten abzüglich der direkten erstattungsfähi-
gen Kosten für Unterverträge begrenzt werden. Dies gilt insbe-
sondere bei Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen
sowie gegebenenfalls bei Maßnahmen zur Förderung der Aus-
und Weiterbildung und Laufbahnentwicklung von Forschern.

4. In Abweichung von Absatz 2 kann sich ein Teilnehmer
hinsichtlich der Deckung der indirekten Kosten für einen Pau-
schalbetrag seiner gesamten direkten erstattungsfähigen Kosten,
abzüglich der direkten erstattungsfähigen Kosten für Unterver-
träge und der Erstattung der Kosten Dritter, entscheiden.

Die Kommission legt im Einklang mit der Haushaltsordnung
und ihren Durchführungsvorschriften entsprechende Pauschalbe-
träge auf der Grundlage einer möglichst genauen Annäherung
an die tatsächlichen indirekten Kosten fest.

5. Nicht auf Gewinnerzielung gerichtete öffentliche Stellen,
mittlere und höhere Bildungseinrichtungen, Forschungsorganisa-
tionen und KMU, die ihre tatsächlichen indirekten Kosten für die
betreffende Maßnahme nicht mit Sicherheit angeben können,
können sich, wenn sie an Förderformen teilnehmen, die Maß-
nahmen für Forschung, technologische Entwicklung und
Demonstration im Sinne des Artikels 33 umfassen, für einen
Pauschalbetrag in Höhe von 60 % der gesamten direkten erstat-
tungsfähigen Kosten für Finanzhilfen entscheiden, die im Rah-
men von vor dem 1. Januar 2010 abgeschlossenen Aufforderun-
gen zur Einreichung von Vorschlägen gewährt wurden.

Um den Übergang zur vollständigen Anwendung des allgemei-
nen Grundsatzes nach Absatz 2 zu erleichtern, legt die Kommis-

sion für Finanzhilfen, die im Rahmen von nach dem 31. Dezem-
ber 2009 abgeschlossenen Ausschreibungen gewährt wurden,
eine angemessene Höhe der Pauschalbeträge fest, die annähernd
den tatsächlichen betreffenden indirekten Kosten entsprechen,
jedoch nicht niedriger als 40 % sein sollte. Grundlage hierfür ist
eine Bewertung der Teilnahme nicht auf Gewinnerzielung
gerichteter öffentlicher Stellen, mittlerer und höherer Bildungs-
einrichtungen, Forschungsorganisationen und KMU, die ihre tat-
sächlichen indirekten Kosten für die betreffende Maßnahme
nicht mit Sicherheit angeben können.

6. Alle Pauschalbeträge werden in der Musterfinanzhilfever-
einbarung festgelegt.

Artikel 33

Höchstgrenzen der Förderung

1. Bei Tätigkeiten der Forschung und technologischen Ent-
wicklung darf der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft bis zu
50 % der gesamten erstattungsfähigen Kosten betragen.

Bei nicht auf Gewinnerzielung gerichteten öffentlichen Stellen,
mittleren und höheren Bildungseinrichtungen, Forschungsorga-
nisationen und KMU darf der finanzielle Beitrag der Gemein-
schaft bis zu 75 % der gesamten erstattungsfähigen Kosten
betragen.

Bei Tätigkeiten der sicherheitsbezogenen Forschung und techno-
logischen Entwicklung darf der Beitrag bis zu 75 % betragen,
soweit es um die Entwicklung hochzuverlässiger Fähigkeiten in
Bereichen mit sehr begrenzter Marktgröße und dem Risiko eines
Versagens des Marktes und um beschleunigte Geräteentwicklung
als Reaktion auf neue Bedrohungen geht.

2. Bei Demonstrationstätigkeiten darf der finanzielle Beitrag
der Gemeinschaft bis zu 50 % der gesamten erstattungsfähigen
Kosten betragen.

3. Bei Tätigkeiten im Rahmen von Pionierforschungsmaßnah-
men, Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen oder von
Maßnahmen zur Förderung der Aus- und Weiterbildung und
Laufbahnentwicklung von Forschern darf der finanzielle Beitrag
der Gemeinschaft bis zu 100 % der gesamten erstattungsfähigen
Kosten betragen

4. Bei Verwaltungstätigkeiten, einschließlich der Bescheini-
gung der Jahresabschlüsse, und anderen Tätigkeiten, die nicht
unter die Absätze 1, 2 oder 3 fallen, darf der finanzielle Beitrag
der Gemeinschaft bis zu 100 % der gesamten erstattungsfähigen
Kosten betragen.

Andere Tätigkeiten im Sinne von Unterabsatz 1 sind unter ande-
rem Aus- und Weiterbildung bei Maßnahmen, die nicht durch
die Förderform der Aus- und Weiterbildung und Laufbahnent-
wicklung von Forschern erfasst werden, sowie Koordinierung,
Vernetzung und Verbreitung.

5. Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 werden die erstat-
tungsfähigen Kosten und die Einnahmen zugrunde gelegt, um
den finanziellen Beitrag der Gemeinschaft zu ermitteln.
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6. Die Absätze 1 bis 5 finden gegebenenfalls Anwendung auf
diejenigen Fälle indirekter Maßnahmen, bei denen Pauschalbe-
träge oder Pauschalfinanzierungen auf die gesamte indirekte
Maßnahme angewendet werden.

Artikel 34

Berichterstattung und Prüfbescheinigungen zu erstattungs-
fähigen Kosten

1. Der Kommission sind gemäß der Haushaltsordnung und
den Durchführungsbestimmungen regelmäßige Berichte über die
erstattungsfähigen Kosten, die auf Vorauszahlungen angefallenen
Zinsen und Einnahmen im Zusammenhang mit den entsprech-
enden indirekten Maßnahmen sowie gegebenenfalls eine
Bescheinigung des Jahresabschlusses vorzulegen.

Besteht eine Kofinanzierung bei der betroffenen Maßnahme, so
ist dies im Bericht anzugeben und gegebenenfalls am Ende der
Maßnahme durch eine Bescheinigung nachzuweisen.

2. Ungeachtet der Haushaltsordnung und der Durchführungs-
bestimmungen ist eine Bescheinigung des Jahresabschlusses nur
dann obligatorisch, wenn sich der kumulative Betrag der Zwi-
schenzahlungen und Restzahlungen an einen Teilnehmer bei
einer indirekten Maßnahme auf 375 000 EUR oder mehr
beläuft.

Bei indirekten Maßnahmen mit einer Laufzeit von nicht mehr
als zwei Jahren wird vom Teilnehmer jedoch nicht mehr als
lediglich eine einzige Bescheinigung des Jahresabschlusses am
Ende des Projekts verlangt.

Bei indirekten Maßnahmen, bei denen die Zahlung vollständig
über Pauschalsätze oder Pauschalbeträge erfolgt, ist keine
Bescheinigung des Jahresabschlusses erforderlich.

3. Bei öffentlichen Stellen, Forschungsorganisationen und
mittleren und höheren Bildungseinrichtungen kann die nach
Absatz 1 erforderliche Bescheinigung des Jahresabschlusses
durch einen befugten öffentlichen Amtsträger ausgestellt wer-
den.

Artikel 35

Exzellenznetzwerke

1. Im Arbeitsprogramm werden die Formen der Finanzhilfe
für Exzellenznetze festgelegt.

2. Sofern der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft für Exzel-
lenznetze als Pauschalfinanzierung erfolgt, wird er auf der
Grundlage der Anzahl der in das Exzellenznetz zu integrieren-
den Forscher und der Dauer der Maßnahme berechnet. Der
Stückkostenansatz für die gezahlte Pauschalfinanzierung beträgt
23 500 EUR je Forscher und Jahr.

Dieser Betrag kann von der Kommission im Einklang mit der
Haushaltsordnung und den Durchführungsbestimmungen ange-
passt werden.

3. Das Arbeitsprogramm regelt die Höchstzahl der Teilneh-
mer und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der Forscher, die
als Grundlage für die Berechnung der Pauschalfinanzierung
gemäß Absatz 1 herangezogen werden dürfen. Über die Höchst-
grenzen hinaus können zusätzliche Teilnehmer an der Maß-
nahme teilnehmen, jedoch ohne dass dies beim finanziellen Bei-
trag berücksichtigt wird.

4. Die Zahlung erfolgt in regelmäßigen Raten.

Diese regelmäßigen Ratenzahlungen erfolgen im Einklang mit
der Bewertung der fortschreitenden Durchführung des gemein-
samen Tätigkeitsplanes auf Grund einer Erfolgskontrolle hin-
sichtlich der Integration von Forschungsressourcen und -kapazi-
täten, die anhand der mit dem Konsortium vereinbarten und in
der Finanzhilfevereinbarung festgelegten Indikatoren durchge-
führt wird.

Unterabschni t t 2

Auszahlung, Auf tei lung, Einziehung und Sicher-
heits le istungen

Artikel 36

Auszahlung und Aufteilung

1. Der finanzielle Beitrag der Gemeinschaft wird den Teilneh-
mern ohne unangemessene Verzögerung über den Koordinator
ausgezahlt.

2. Der Koordinator eines Konsortiums führt Buch, damit sich
jederzeit feststellen lässt, welcher Anteil der Gemeinschaftsmittel
den einzelnen Teilnehmern zur Durchführung des Vorhabens
zugewiesen wurde.

Der Koordinator übermittelt diese Angaben auf Nachfrage an die
Kommission.

Artikel 37

Einziehung

Die Kommission trifft Einziehungsentscheidungen im Einklang
mit der Haushaltsordnung.

Artikel 38

Risikoabdeckungsmechanismus

1. Die finanzielle Haftung jedes Teilnehmers ist vorbehaltlich
der Absätze 2 und 5 auf seine eigenen Verbindlichkeiten
beschränkt.

2. Um das Risiko, das sich aus der erfolglosen Rückforderung
von der Gemeinschaft geschuldeten Beträgen ergibt, abzudecken,
richtet die Kommission gemäß dem Anhang einen Teilnehmer-
Garantiefonds (nachstehend „Fonds“ genannt) ein und verwaltet
ihn.

Auf das Fondskapital anfallende Zinsen werden dem Fonds
zugeschlagen und dienen ausschließlich den in Nummer 3 des
Anhangs aufgeführten Zwecken, ohne dass hierdurch Nummer 4
des Anhangs berührt wird.

3. Der Beitrag zu dem Fonds, der von einem Teilnehmer an
einer in Form einer Finanzhilfe unterstützten indirekten Maß-
nahme zu entrichten ist, darf 5 % des dem Teilnehmer geschul-
deten finanziellen Beitrags der Gemeinschaft nicht übersteigen.
Am Ende der Maßnahme wird der Fondsbeitrag dem Teilnehmer
vorbehaltlich des Absatzes 4 über den Koordinator zurückerstat-
tet.

4. Reichen die vom Fonds erwirtschafteten Zinsen nicht aus,
um die der Gemeinschaft geschuldeten Beträge zu decken, kann
die Kommission von dem einem Teilnehmer zurückzuzahlenden
Betrag höchstens 1 % des finanziellen Beitrags der Gemeinschaft
für den Teilnehmer einbehalten.
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5. Die Einbehaltung nach Absatz 4 gilt nicht für öffentliche
Stellen, Rechtspersonen, deren Beteiligung an indirekten Maß-
nahmen durch einen Mitgliedsstaat oder ein assoziiertes Land
finanziell abgesichert ist, sowie mittlere und höhere Bildungsein-
richtungen;

6. Die Kommission prüft vorab nur die finanzielle Leistungs-
fähigkeit der Koordinatoren und der nicht in Absatz 5 genann-
ten Teilnehmer, die einen finanziellen Beitrag der Gemeinschaft
für eine indirekte Maßnahme in Höhe von mehr als
500 000 EUR beantragen, es sei denn, dass außergewöhnliche
Umstände gegeben sind und insbesondere die bereits verfügba-
ren Informationen berechtigten Anlass für Zweifel an der
finanziellen Leistungsfähigkeit dieser Teilnehmer geben.

7. Der Fonds gilt als ausreichende Sicherheitsleistung im
Sinne der Haushaltsordnung. Zusätzliche Sicherheitsleistungen
dürfen von den Teilnehmern nicht gefordert und ihnen nicht
auferlegt werden.

KAPITEL III

VERBREITUNGS- UND NUTZUNGSREGELN SOWIE ZUGANGS-
RECHTE

ABSCHNITT I

Neue Kenntnisse und Schutzrechte

Unterabschni t t 1

Eigentum

Artikel 39

Eigentum an neuen Kenntnissen und Schutzrechten

1. Neue Kenntnisse und Schutzrechte, die bei Arbeiten im
Rahmen von indirekten Maßnahmen erworben werden, die
nicht in Absatz 3 aufgeführt sind, sind Eigentum der Teilneh-
mer, die die Arbeiten, bei denen die Kenntnisse und Schutz-
rechte erworben wurden, durchgeführt haben.

2. Können Angestellte eines Teilnehmers oder sonstiges für
ihn tätiges Personal Rechte an neuen Kenntnissen oder Schutz-
rechten geltend machen, so sorgt der Teilnehmer dafür, dass
diese Rechte in einer Weise ausgeübt werden können, die mit
seinen Verpflichtungen aus der Finanzhilfevereinbarung verein-
bar sind.

3. Neue Kenntnisse und Schutzrechte sind in folgenden Fällen
Eigentum der Gemeinschaft:

a) bei Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, die in
einem Kauf von Waren oder Dienstleistungen nach den
gemäß der Haushaltsordnung geltenden Vorschriften für
öffentliche Aufträge bestehen;

b) bei Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen, die
unabhängige Sachverständige betreffen.

Artikel 40

Gemeinsames Eigentum an neuen Kenntnissen und Schutz-
rechten

1. Haben mehrere Teilnehmer gemeinsam Arbeiten durchge-
führt, bei denen neue Kenntnisse und Schutzrechte erworben

wurden, und lässt sich nicht feststellen, welchen Anteil an dieser
Arbeit sie jeweils hatten, so sind sie gemeinsam Eigentümer die-
ser Kenntnisse und Schutzrechte.

Sie treffen eine Vereinbarung über die gemeinsamen Eigentums-
rechte in Bezug auf die Verteilung und die Einzelheiten der Aus-
übung dieser gemeinsamen Rechte in Einklang mit den Bedin-
gungen der Finanzhilfevereinbarung.

2. Wurde noch keine Vereinbarung über die gemeinsamen
Eigentumsrechte getroffen, kann jeder der Eigentümer unter fol-
genden Bedingungen Dritten nicht ausschließliche Lizenzen
ohne das Recht zur Unterlizensierung gewähren:

a) Die anderen Eigentümer werden vorab hiervon in Kenntnis
gesetzt;

b) den anderen gemeinsamen Eigentümern wird eine billige und
angemessene Entschädigung geleistet.

3. Die Kommission erteilt auf Anfrage Hilfestellung in der
Frage, welche Bereiche in die Vereinbarung über die gemeinsa-
men Eigentumsrechte aufgenommen werden könnten.

Artikel 41

Eigentum an neuen Kenntnissen und Schutzrechten zu
Gunsten spezieller Gruppen

In den Fällen der Maßnahmen zugunsten spezieller Gruppen fin-
den Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 40 Absatz 1 keine Anwen-
dung. In diesen Fällen sind neue Kenntnisse und Schutzrechte
das gemeinsame Eigentum derjenigen Teilnehmer, die der spezi-
ellen Gruppe angehören, für die die Maßnahme bestimmt ist,
soweit die Teilnehmer selbst nichts Anderes vereinbaren.

Gehören die Eigentümer der neuen Kenntnisse und Schutzrechte
nicht der genannten Gruppe an, so sorgen sie dafür, dass den
dieser Gruppe angehörenden Teilnehmern alle erforderlichen
Rechte an den neuen Kenntnissen oder Schutzrechten einge-
räumt werden, die erforderlich sind, um diese neuen Kenntnisse
und Schutzrechte nutzen und verbreiten zu können, wie es im
technischen Anhang der Finanzhilfevereinbarung vorgesehen ist.

Artikel 42

Übertragung von Eigentumsrechten an neuen Kenntnissen
und Schutzrechten

1. Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 und des Artikels 43
kann der Eigentümer der neuen Kenntnisse und Schutzrechte
diese einer beliebigen Rechtsperson übertragen.

2. Tritt ein Teilnehmer Eigentumsrechte an neuen Kenntnis-
sen und Schutzrechten ab, so tritt er damit auch seine diese
neuen Kenntnisse und Schutzrechte betreffenden Verpflichtun-
gen gemäß der Finanzhilfevereinbarung an den Rechtsnachfolger
ab, einschließlich der Verpflichtung, diese auf jeden weiteren
Rechtsnachfolger zu übertragen.
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3. Muss der Teilnehmer Zugangsrechte einräumen, unterrich-
tet er, vorbehaltlich seiner Verpflichtungen in Bezug auf die Ver-
traulichkeit, die übrigen Teilnehmer derselben Maßnahme zuvor
über die geplante Übertragung und übermittelt ausreichende
Informationen über den neuen Eigentümer der neuen Kennt-
nisse und Schutzrechte, so dass diese Teilnehmer ihre Zugangs-
rechte gemäß der Finanzhilfevereinbarung wahrnehmen können.

Allerdings können die anderen Teilnehmer durch schriftliche
Vereinbarung auf ihr Recht auf individuelle vorherige Anzeige
der Übertragung von Eigentumsrechten von einem Teilnehmer
auf einen zu diesem Zwecke genau benannten Dritten verzich-
ten.

4. Nach der Anzeige gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 kann
jeder andere Teilnehmer der Übertragung der Eigentumsrechte
mit der Begründung widersprechen, dass sie sich nachteilig auf
seine Zugangsrechte auswirken würde.

Soweit die anderen Teilnehmer glaubhaft machen, dass ihre
Rechte beeinträchtigt würden, darf die beabsichtigte Übertra-
gung solange nicht vollzogen werden, bis eine Einigung zwi-
schen den betroffenen Teilnehmern gefunden wird.

5. Gegebenenfalls kann in der Finanzhilfevereinbarung vorge-
sehen werden, dass die Kommission im Voraus über jede
geplante Übertragung von Eigentumsrechten oder über jede
geplante Gewährung einer ausschließlichen Lizenz auf Dritte, die
in einem nicht mit dem Siebten Rahmenprogramm assoziierten
Drittland ansässig sind, zu unterrichten ist.

Artikel 43

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit Europas und Wahrung
ethischer Grundsätze

Die Kommission kann einer Übertragung der Rechte an neuen
Kenntnissen und Schutzrechten oder der Gewährung einer aus-
schließlichen Lizenz an neuen Kenntnissen und Schutzrechten
auf Dritte widersprechen, die in einem nicht mit dem Siebten
Rahmenprogramm assoziierten Drittland ansässig sind, sofern
dies nicht im Interesse einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Wirtschaft liegt oder nicht mit ethischen
Grundsätzen oder Sicherheitserwägungen vereinbar ist.

In solchen Fällen darf die Übertragung der Eigentumsrechte oder
der ausschließlichen Lizenz nicht stattfinden, es sei denn, die
Kommission ist der Überzeugung, dass angemessene Schutzvor-
kehrungen getroffen werden.

Unterabschni t t 2

Schutz, Veröffentl ichung, Verbreitung und Nut-
zung

Artikel 44

Schutz von neuen Kenntnissen und Schutzrechten

1. Der Eigentümer von neuen Kenntnissen und Schutzrech-
ten, die sich für industrielle oder kommerzielle Anwendungen
eignen, sorgt unter gebührender Berücksichtigung seiner legiti-
men Interessen sowie der legitimen Interessen — insbesondere
der wirtschaftlichen Interessen — der übrigen Teilnehmer der
betreffenden indirekten Maßnahme für einen angemessenen und
wirksamen Schutz dieser neuen Kenntnisse und Schutzrechte.

Wenn sich ein Teilnehmer, der nicht Eigentümer der neuen
Kenntnisse und Schutzrechte ist, auf sein legitimes Interesse

beruft, muss er in jedem Fall glaubhaft machen, dass er einen
unverhältnismäßig großen Schaden erleiden würde.

2. Eignen sich die neuen Kenntnisse und Schutzrechte für
eine industrielle oder kommerzielle Anwendung und schützt der
Eigentümer sie nicht und überträgt er sie nicht zusammen mit
den zugehörigen Verpflichtungen gemäß Artikel 42 auf einen
anderen Teilnehmer, eine in einem Mitgliedstaat oder assoziier-
ten Land ansässige verbundene Rechtsperson oder einen anderen
in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Land ansässigen Dritten,
so dürfen keine Verbreitungsmaßnahmen durchgeführt werden,
bevor die Kommission in Kenntnis gesetzt wurde.

In diesem Falle kann die Kommission mit dem Einverständnis
des jeweiligen Teilnehmers Eigentümerin der neuen Kenntnisse
und Schutzrechte werden und Maßnahmen zu deren angemes-
senen und wirksamen Schutz ergreifen. Der betroffene Teilneh-
mer darf seine Zustimmung nur verweigern, wenn er glaubhaft
machen kann, dass seine legitimen Interessen erheblich beein-
trächtigt würden.

Artikel 45

Erklärung bezüglich der finanziellen Unterstützung durch
die Gemeinschaft

Alle Veröffentlichungen, durch einen Teilnehmer oder in seinem
Namen eingereichte Patentanmeldungen sowie jede Verbreitung
neuer Kenntnisse und Schutzrechte müssen die Erklärung ent-
halten, dass diese neuen Kenntnisse und Schutzrechte mit
finanzieller Unterstützung der Europäischen Gemeinschaft
zustande gekommen sind; zu diesem Zweck sind auch optische
Mittel zulässig.

Der Wortlaut dieser Erklärung wird in der Finanzhilfevereinba-
rung bestimmt

Artikel 46

Nutzung und Verbreitung

1. Die Teilnehmer nutzen die neuen Kenntnisse und Schutz-
rechte, deren Eigentümer sie sind oder sorgen für ihre Nutzung.

2. Jeder Teilnehmer sorgt dafür, dass die neuen Kenntnisse
und Schutzrechte, deren Eigentümer er ist, so rasch wie möglich
verbreitet werden. Unterbleibt die Verbreitung durch die Teilneh-
mer, so kann die Kommission selbst die neuen Kenntnisse und
Schutzrechte verbreiten. In der Finanzhilfevereinbarung können
diesbezüglich Fristen festgelegt werden.

3. Verbreitungsmaßnahmen müssen mit dem Schutz der
Rechte des geistigen Eigentums, den Vertraulichkeitspflichten
und den legitimen Interessen des Eigentümers der neuen Kennt-
nisse und Schutzrechte vereinbar sein.

4. Die Teilnehmer unterrichten vor einer Verbreitungsmaß-
nahme die anderen Teilnehmer.

Nach dieser Unterrichtung kann jeder der Teilnehmer widerspre-
chen, wenn er der Ansicht ist, dass seine legitimen Interessen in
Bezug auf seine neuen oder bereits bestehenden Kenntnisse und
Schutzrechte unverhältnismäßig großen Schaden erleiden könn-
ten. In solchen Fällen ist die Verbreitungsmaßnahme zu unterlas-
sen, es sei denn, dass angemessene Schritte ergriffen wurden,
um diese legitimen Interessen zu schützen.
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ABSCHNITT 2

Zugangsrechte zu bereits bestehenden und neuen Kenntnissen
und Schutzrechten

Artikel 47

Bestehende Kenntnisse und Schutzrechte

Die Teilnehmer können in einer schriftlichen Vereinbarung die
bestehenden Kenntnisse und Schutzrechte, die für die Zwecke
der indirekten Maßnahme benötigt werden, festlegen, und,
soweit erforderlich, spezielle bestehende Kenntnisse und Schutz-
rechte ausschließen.

Artikel 48

Grundsätze

1. Die Einräumung von Zugangsrechten wird schriftlich
beantragt.

2. Zugangsrechte schließen nicht das Recht ein, Unterlizen-
zen zu vergeben, es sei denn, der Inhaber der bestehenden oder
neuen Kenntnisse hat dem zugestimmt.

3. Die Vergabe ausschließlicher Lizenzen für neue oder beste-
hende Kenntnisse und Schutzrechte ist möglich, sofern alle
anderen Teilnehmer schriftlich auf ihre diesbezüglichen Zugangs-
rechte verzichten.

4. Unbeschadet der Regelung in Absatz 3 wird in jeder Ver-
einbarung, mit der Teilnehmern oder Dritten Rechte auf Zugang
zu bestehenden oder neuen Kenntnissen und Schutzrechten ein-
geräumt werden, sichergestellt, dass potenzielle Zugangsrechte
für andere Teilnehmer gewahrt bleiben.

5. Unbeschadet der Artikel 49 und 50 sowie der Finanzhilfe-
vereinbarung unterrichten sich Teilnehmer derselben Maßnahme
so rasch wie möglich gegenseitig über Beschränkungen der Ein-
räumung von Rechten auf Zugang zu bestehenden Kenntnissen
und Schutzrechten oder jede andere Beschränkung, die die Ein-
räumung von Zugangsrechten wesentlich berühren kann.

6. Beendet ein Teilnehmer seine Teilnahme an einer indirek-
ten Maßnahme, so hat dies keinerlei Auswirkungen auf die Ver-
pflichtung dieses Teilnehmers, den verbleibenden Teilnehmern
derselben Maßnahme Zugangsrechte gemäß den Bedingungen
der Finanzhilfevereinbarung zu gewähren.

Artikel 49

Zugangsrechte für die Durchführung einer indirekten Maß-
nahme

1. Den anderen Teilnehmern derselben indirekten Maßnahme
sind Zugangsrechte zu neuen Kenntnissen und Schutzrechten
einzuräumen, soweit dies erforderlich ist, um diese Teilnehmer
in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit im Rahmen dieser indirek-
ten Maßnahme durchzuführen.

Solche Zugangsrechte sind unentgeltlich einzuräumen.

2. Den anderen Teilnehmern derselben indirekten Maßnahme
sind Zugangsrechte zu bestehenden Kenntnissen und Schutz-
rechten einzuräumen, soweit dies erforderlich ist, um diese Teil-
nehmer in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit im Rahmen dieser
indirekten Maßnahme durchzuführen und soweit der betreffende
Teilnehmer zur Einräumung der Rechte befugt ist.

Solche Zugangsrechte sind unentgeltlich einzuräumen, soweit
keine andere Vereinbarung zwischen allen Teilnehmern vor
ihrem Beitritt zur Finanzhilfevereinbarung getroffen wurde.

FTE-Akteure räumen indes Zugangsrechte zu bestehenden
Kenntnissen und Zugangsrechten unentgeltlich ein.

Artikel 50

Zugangsrechte für die Nutzung

1. Die Teilnehmer derselben indirekten Maßnahme haben ein
Recht auf Zugang zu neuen Kenntnissen und Schutzrechten,
wenn dies für die Nutzung ihrer eigenen neuen Kenntnisse und
Schutzrechte erforderlich ist.

Solche Zugangsrechte sind zu fairen und angemessenen Bedin-
gungen oder unentgeltlich einzuräumen; dies bedarf einer Ver-
einbarung.

2. Teilnehmer derselben indirekten Maßnahme haben ein
Recht auf Zugang zu bestehenden Kenntnissen und Schutzrech-
ten, wenn dies für die Nutzung ihrer eigenen neuen Kenntnisse
und Schutzrechte erforderlich ist und soweit der betreffende Teil-
nehmer zur Einräumung der Zugangsrechte befugt ist.

Solche Zugangsrechte sind zu fairen und angemessenen Bedin-
gungen oder unentgeltlich einzuräumen; dies bedarf einer Ver-
einbarung.

3. Eine in einem Mitgliedstaat oder assoziierten Land ansäs-
sige verbundene Rechtsperson hat ebenfalls die in den Absätzen
1 und 2 genannten Rechte auf Zugang zu neuen und bestehen-
den Kenntnissen und Schutzrechten, und zwar zu den gleichen
Bedingungen wie der Teilnehmer, mit dem sie verbunden ist, es
sei denn, in der Finanzhilfevereinbarung oder der Konsortialver-
einbarung ist etwas Anderes bestimmt.

4. Ein Ersuchen um Zugangsrechte nach den Absätzen 1, 2
und 3 kann bis zu einem Jahr nach dem Eintritt eines der fol-
genden Ereignisse gestellt werden:

a) der Beendigung der indirekten Maßnahme;

b) der Beendigung der Teilnahme durch den Eigentümer der
betreffenden bestehenden oder neuen Kenntnisse und
Schutzrechte.

Die betreffenden Teilnehmer können jedoch abweichende Fristen
vereinbaren.

5. Vorbehaltlich der Zustimmung aller betroffenen Eigentü-
mer werden FTE-Akteuren zum Zwecke der Verfolgung weiterer
Forschungsaktivitäten Rechte auf Zugang zu neuen Kenntnissen
und Schutzrechten zu fairen und angemessenen Bedingungen
eingeräumt, die zu vereinbaren sind.
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6. FTE-Akteure räumen unentgeltlich oder zu fairen und
angemessenen Bedingungen, die vor der Unterzeichnung der
Finanzhilfevereinbarung zu vereinbaren sind, Zugangsrechte zu
bestehenden Kenntnissen und Schutzrechten ein, die für die
Nutzung der aus der indirekten Maßnahme entstandenen neuen
Kenntnisse und Schutzrechte erforderlich sind.

Artikel 51

Zusätzliche Bestimmungen über Zugangsrechte für Maß-
nahmen der Pionierforschung und für Maßnahmen zuguns-

ten spezieller Gruppen

1. Teilnehmer derselben Maßnahme der Pionierforschung
haben ein Recht auf unentgeltlichen Zugang zu bestehenden
und neuen Kenntnissen und Schutzrechten für die Durchfüh-
rung oder für die Zwecke der Verfolgung weiterer Forschungsak-
tivitäten.

Zugangsrechte zur Nutzung für andere Zwecke als die der Ver-
folgung weiterer Forschungsaktivitäten werden unentgeltlich ein-
geräumt, es sei denn, dass in der Finanzhilfevereinbarung etwas
Anderes bestimmt ist.

2. Ist eine spezielle Gruppe, der eine indirekte Maßnahme
zugute kommt, durch eine Rechtsperson vertreten, die an ihrer
Stelle an der indirekten Maßnahme teilnimmt, so kann diese
Rechtsperson Unterlizenzen über ihr eingeräumte Zugangsrechte
an diejenigen ihrer Mitglieder vergeben, die in einem Mitglied-
staat oder einem assoziierten Land ansässig sind.

KAPITEL IV

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

Artikel 52

1. Die Gemeinschaft kann der Europäischen Investitionsbank
(EIB) einen Beitrag zur Abdeckung der Risiken von Darlehen
oder Bürgschaften gewähren, die die EIB zur Unterstützung der
im Siebten Rahmenprogramm ausgewiesenen Forschungsziele
vergibt (Fazilität für Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis).

2. Die EIB vergibt diese Darlehen oder Bürgschaften nach
den Grundsätzen der Fairness, Transparenz, Unparteilichkeit und
Gleichbehandlung.

3. Die Kommission hat unter den in der Finanzhilfevereinba-
rung in Übereinstimmung mit den Arbeitsprogrammen festzule-
genden Bedingungen das Recht, der Nutzung der Fazilität für
Finanzierungen auf Risikoteilungsbasis für ein bestimmtes Darle-
hen oder eine bestimmte Bürgschaft zu widersprechen.

KAPITEL IV

INKRAFTTRETEN

Artikel 53

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2006.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
J. BORRELL FONTELLES

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. VANHANEN
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ANHANG

TEILNEHMER-GARANTIEFONDS

1. Der Fonds wird von der Gemeinschaft verwaltet; die Gemeinschaft wird dabei von der Kommission vertreten, die nach
den in der Musterfinanzhilfevereinbarung festzulegenden Bedingungen als Ausführungsbevollmächtigter im Namen der
Teilnehmer handelt.

Die Kommission überträgt die Finanzverwaltung des Fonds entweder der Europäischen Investitionsbank oder nach
Artikel 14 Buchstabe b einer geeigneten Finanzinstitution (nachstehend „Einlagebank“ genannt). Die Einlagebank ver-
waltet den Fonds entsprechend den Vorgaben der Kommission.

2. Die Kommission kann die Beiträge der Teilnehmer für den Fonds von der ersten Vorfinanzierung, die sie an das Kon-
sortium zahlt, abziehen und in dessen Namen an den Fonds entrichten.

3. Schuldet ein Teilnehmer der Gemeinschaft Beträge, so kann die Kommission unbeschadet der Sanktionen, die gegen
den säumigen Teilnehmer gemäß der Haushaltsordnung verhängt werden können, entweder:

a) die Einlagebank anweisen, dem Koordinator der indirekten Maßnahme den geschuldeten Betrag direkt aus dem
Fonds zu zahlen, wenn die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist und die übrigen Teilnehmer damit einverstan-
den sind, sie gemäß Artikel 18 Absatz 4 mit denselben Zielen durchzuführen; die aus dem Fonds fließenden Beträge
werden als finanzieller Beitrag der Gemeinschaft betrachtet; oder

b) den betreffenden Betrag aus dem Fonds rechtskräftig wieder einziehen, wenn die indirekte Maßnahme beendet wird
oder bereits abgeschlossen ist.

Die Kommission stellt zugunsten des Fonds eine Einziehungsanordnung gegen den betreffenden Teilnehmer aus. Die
Kommission kann zu diesem Zweck im Einklang mit der Haushaltsordnung eine Einziehungsentscheidung erlassen.

4. Die während der Laufzeit des Siebten Rahmenprogramms aus dem Fonds eingezogenen Beträge stellen hierfür zugewie-
sene Einnahmen im Sinne des Artikels 18 Absatz 2 der Haushaltsordnung dar.

Sobald die Abwicklung aller Finanzhilfen nach dem Siebten Rahmenprogramm abgeschlossen ist, werden alle seitens
des Fonds ausstehenden Beträge vorbehaltlich der Beschlüsse über das Achte Rahmenprogramm von der Kommission
eingezogen und in den Haushaltsplan der Gemeinschaft eingestellt.

30.12.2006L 391/18 Amtsblatt der Europäischen UnionDE



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 18. Dezember 2006

über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschungs-
und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich (2007-2011)

(2006/969/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 7,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemeinsame Anstrengungen im Bereich der Forschung
und Ausbildung sind auf der Ebene der Mitgliedstaaten
und auf europäischer Ebene notwendig, um wirtschaftli-
ches Wachstum und das Wohlergehen der Bürger Europas
sicherzustellen und zu fördern.

(2) Das Siebte Rahmenprogramm sollte andere forschungs-
politische Maßnahmen der EU zur Umsetzung der Strate-
gie von Lissabon, insbesondere die Maßnahmen in den
Bereichen Bildung, Ausbildung, Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation, Industrie, Beschäftigung und Umwelt, ergän-
zen.

(3) Das Siebte Rahmenprogramm baut auf den Erfolgen des
vorhergehenden Programms bei der Schaffung eines
Europäischen Forschungsraums auf und entwickelt sie
weiter in Richtung auf eine wissensgestützte europäische
Wirtschaft und Gesellschaft.

(4) Im Grünbuch der Kommission „Hin zu einer europä-
ischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ wird
der Beitrag der Kernenergie zur Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen und zur Verringerung der Abhängig-
keit Europas von Energieeinfuhren hervorgehoben.

(5) Am 24. August 2005 hat die Kommission die Schlussfol-
gerungen einer externen Bewertung der Durchführung
und der Ergebnisse der Gemeinschaftsmaßnahmen in den
fünf Jahren vor dieser Bewertung sowie ihre Bemerkun-
gen hierzu vorgelegt.

(6) Auf der Grundlage des Beschlusses des Rates vom 26.
November 2004 zur Änderung der Verhandlungsrichtli-
nien im Zusammenhang mit dem Internationalen Ther-
monuklearen Versuchsreaktor (ITER) sollte der Bau des
ITER in Europa — im Rahmen eines breiter angelegten
Konzepts für die Fusionsenergie — der wichtigste Aspekt
der Fusionsforschungsmaßnahmen des Siebten Rahmen-
programms sein.

(7) Die Durchführung des Siebten Rahmenprogramms kann
zur Gründung gemeinsamer Unternehmen im Sinne der
Artikel 45 bis 51 des Vertrags führen.

(8) Bei den im Rahmen des Siebten Programms unterstützten
Forschungstätigkeiten sollten ethische Grundprinzipien
beachtet werden, einschließlich derjenigen, die in der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union festge-
legt sind. Die Stellungnahmen der Europäischen Gruppe
für Ethik in den Naturwissenschaften und neuen Techno-
logien wurden und werden auch weiterhin berücksichtigt.

(9) In diesem Beschluss wird für die gesamte Laufzeit des
Programms die Finanzausstattung festgesetzt, die für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der
Nummer 37 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Europäischen Kommission über die
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsfüh-
rung (3) bildet.

(10) Die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung für das
Siebte Rahmenprogramm muss ebenso sichergestellt wer-
den wie eine möglichst effiziente und nutzerfreundliche
Durchführung und die leichte Zugänglichkeit für alle Teil-
nehmer.

(11) Im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms sollte die
Rolle der Frauen in Wissenschaft und Forschung ange-
messen mit dem Ziel berücksichtigt werden, ihre aktive
Mitarbeit in der Forschung weiter auszubauen.
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(12) Die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS) spielt eine wich-
tige Rolle dabei, auftraggeberorientierte wissenschaftliche
und technologische Unterstützung für die Formulierung,
Entwicklung, Durchführung und Überwachung der Politik
der Europäischen Union bereitzustellen. Dabei ist es nütz-
lich, dass die GFS in ihren spezifischen Zuständigkeitsbe-
reichen weiterhin die Funktion eines unabhängigen Refe-
renzzentrums für Wissenschaft und Technologie in der
EU ausübt.

(13) Die internationale und globale Dimension der europä-
ischen Forschungstätigkeiten ist im Hinblick auf den
gegenseitigen Nutzen von großer Bedeutung. Das Siebte
Rahmenprogramm sollte den Ländern zur Teilnahme
offen stehen, die dazu die nötigen Übereinkommen
geschlossen haben, und auch auf Projektebene auf der
Grundlage des gegenseitigen Nutzens sollte die Teilnahme
Einrichtungen aus Drittländern und internationalen Orga-
nisationen offen stehen, die im Bereich der wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit tätig sind.

(14) Das Siebte Rahmenprogramm sollte einen Beitrag zur
Erweiterung der Europäischen Union leisten, indem es
den Bewerberländern wissenschaftliche und technologi-
sche Unterstützung für die Umsetzung des gemeinschaft-
lichen Besitzstands und für ihre Integration in den Euro-
päischen Forschungsraum bietet.

(15) Es sollten auch geeignete Maßnahmen zur Verhinderung
von Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten ergriffen
werden, und es sollten die notwendigen Schritte unter-
nommen werden, um entgangene, zu Unrecht gezahlte
oder nicht ordnungsgemäß verwendete Beträge wieder
einzuziehen, und zwar gemäß der Verordnung (EG, Eura-
tom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995
über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft (1), der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2185/96 des
Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen
und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaft vor Betrug und anderen Unregelmäßigkei-
ten (2) und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des
Rates vom 25. Mai 1999 über die Untersuchungen des
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (3).

(16) Der Ausschuss für wissenschaftliche und technische For-
schung wurde von der Kommission gehört und hat seine
Stellungnahme abgegeben —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Annahme des Siebten Rahmenprogramms

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember
2011 wird ein mehrjähriges Rahmenprogramm für Forschungs-

und Ausbildungsmaßnahmen im Nuklearbereich (nachstehend
„Siebtes Rahmenprogramm“ genannt) beschlossen.

Artikel 2

Ziele

1. Mit dem Siebten Rahmenprogramm werden die allgemei-
nen Ziele des Artikels 1 und des Artikels 2 Buchstabe a des Ver-
trags verfolgt, wobei gleichzeitig — aufbauend auf dem Europä-
ischen Forschungsraum — ein Beitrag zum Übergang zur Wis-
sensgesellschaft geleistet wird.

2. Das Siebte Rahmenprogramm umfasst die Maßnahmen
der Gemeinschaft in den Bereichen Forschung, technologische
Entwicklung, internationale Zusammenarbeit, Verbreitung tech-
nischer Informationen und Nutzung sowie die Ausbildung, die
in zwei spezifischen Programmen zusammenzufassen sind.

Das erste spezifische Programm umfasst folgende Bereiche:

a) Fusionsforschung mit dem Ziel der Entwicklung der Techno-
logie für eine sichere, nachhaltige, umweltverträgliche und
wirtschaftliche Energiequelle;

b) Kernspaltung und Strahlenschutz mit dem Ziel, insbesondere
das Sicherheitsniveau, die effiziente Ressourcennutzung und
die Rentabilität der Kernspaltung sowie anderer Einsatzmög-
lichkeiten von Radioaktivität in Industrie und Medizin zu
verbessern.

Das zweite spezifische Programm beinhaltet die Maßnahmen der
Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) im Bereich der Kernener-
gie.

3. Die Grundzüge der spezifischen Programme sind in
Anhang I dargelegt.

Artikel 3

Gesamthöchstbetrag und Anteile der einzelnen Programme

1. Der finanzielle Bezugsrahmen für die Durchführung des
Siebten Rahmenprogramms wird für den Zeitraum 2007 bis
2011 auf 2 751 Mio. EUR festgelegt. Dieser Betrag wird wie
folgt aufgeteilt (in Mio. EUR):

Fusionsforschung (1) 1 947

Kernspaltung und Strahlenschutz 287

Maßnahmen der GFS im Nuklearbereich 517

(1) Innerhalb des für die Fusionsforschung vorgesehenen Betrags werden mindes-
tens 900 Mio. EUR für andere in Anhang I aufgeführte Tätigkeiten vorgesehen,
die nicht den Bau des ITER betreffen.

2. Die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der Gemein-
schaft an dem Siebten Rahmenprogramm werden in Anhang II
geregelt.
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Artikel 4

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft

Für die im Rahmen dieses Beschlusses finanzierten Gemein-
schaftsmaßnahmen sind die Verordnungen (EG, Euratom)
Nr. 2988/95 und Nr. 2185/96 anwendbar auf jeden Verstoß
gegen eine gemeinschaftsrechtliche Bestimmung und jede Verlet-
zung einer im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms begrün-
deten vertraglichen Pflicht durch eine Handlung oder Unterlas-
sung eines Wirtschaftsteilnehmers, die einen Schaden für den
Gesamthaushaltsplan der Union oder die von der Union verwal-
teten Haushalte durch eine ungerechtfertigte Zahlung zur Folge
hat oder haben würde.

Artikel 5

Grundlegende ethische Prinzipien

Bei allen Forschungsmaßnahmen im Rahmen des Siebten Rah-
menprogramms müssen grundlegende ethische Prinzipien
beachtet werden.

Artikel 6

Überwachung, Prüfung und Bewertung

1. Die Kommission überwacht ständig und systematisch die
Durchführung des Siebten Rahmenprogramms und seiner spezi-
fischen Programme; sie wird regelmäßig über die Ergebnisse die-
ser Überwachung berichten und sie verbreiten.

2. Spätestens 2010 nimmt die Kommission mit Unterstüt-
zung externer Sachverständiger auf der Grundlage der nachträ-

glichen Bewertung des Sechsten Rahmenprogramms eine fakten-
gestützte Zwischenbewertung des Siebten Rahmenprogramms
und seiner spezifischen Programme vor. Die Bewertung erstreckt
sich auf die Qualität der laufenden Forschungsmaßnahmen, der
Durchführung und der Verwaltung sowie auf die Fortschritte bei
der Verwirklichung der Ziele.

3. Nach Abschluss des Siebten Rahmenprogramms veranlasst
die Kommission eine externe Bewertung der Grundlagen, der
Durchführung und der Ergebnisse des Programms durch unab-
hängige Sachverständige.

Die Kommission übermittelt die Schlussfolgerungen dieser
Bewertung zusammen mit ihren Bemerkungen dem Europä-
ischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen.

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2006

Im Namen des Rates

Der Präsident
J.-E. ENESTAM
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ANHANG I

WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE ZIELE, THEMEN UND MASSNAHMEN

EINFÜHRUNG

Das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) für Forschungs- und Ausbildungsmaßnah-
men im Nuklearbereich besteht aus zwei Teilen, die den „indirekten“ Maßnahmen zu Fusionsforschung, Kernspaltung und
Strahlenschutz sowie den „direkten“ Forschungsmaßnahmen der GFS entsprechen.

I.A. FUSIONSFORSCHUNG

Ziel

Schaffung der Wissensgrundlage für den Bau von Prototypreaktoren für sichere, dauerhaft tragbare, umweltverträgliche
und wirtschaftliche Kraftwerke und Bau des ITER als wichtigster Schritt in Richtung auf dieses Ziel.

Hintergrund

Die Energieversorgung Europas weist aus kurz-, mittel- und langfristiger Sicht schwerwiegende Mängel auf. Es sind insbe-
sondere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Energieversorgungssicherheit, der Klimaänderung und der nachhaltigen
Entwicklung erforderlich; gleichzeitig ist sicherzustellen, dass das Wirtschaftswachstum nicht gefährdet wird.

Zusätzlich zu den Forschungsanstrengungen der EU im Bereich der erneuerbaren Energieträger verfügt die Kernfusion über
das Potenzial, in einigen Jahrzehnten, wenn kommerzielle Fusionsreaktoren den Marktdurchbruch erreicht haben werden,
einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung der EU zu leisten. Ist man bei der Ent-
wicklung der Fusionstechnologie erfolgreich, könnte sichere, nachhaltige und umweltfreundliche Energie bereitgestellt wer-
den. Das langfristige Ziel der europäischen Fusionsforschung, die alle Maßnahmen der Mitgliedstaaten und der assoziierten
Drittländer im Bereich der Kernfusion umfasst, besteht darin, in etwa 30-35 Jahren, je nach den in Wissenschaft und Tech-
nik erzielten Fortschritten, gemeinsam Prototypreaktoren für Kraftwerke zu bauen, die die genannten Kriterien erfüllen
und wirtschaftlich sind.

Im Rahmen der Strategie zur Verwirklichung dieses langfristigen Ziels ist die erste Priorität der Bau des ITER (einer Ver-
suchsanlage in großem Maßstab, mit der die wissenschaftliche und technische Durchführbarkeit der Erzeugung von
Fusionsenergie demonstriert werden soll); im Anschluss daran soll das Demonstrations-Fusionskraftwerk DEMO gebaut
werden. Parallel dazu wird ein dynamisches Programm flankierender F&E-Arbeiten für den ITER und im Bereich der
Fusionswerkstoffe und -technologien sowie der physikalischen Grundlagen für das Kraftwerk DEMO durchgeführt. Hieran
sollen europäische Unternehmen, die Fusionsforschungsassoziationen und Drittländer beteiligt sein, insbesondere die Par-
teien des ITER-Übereinkommens.

Maßnahmen

1. Bau des ITER

Hierunter fallen Maßnahmen für den gemeinsamen Bau des ITER als internationaler Forschungsanlage, insbesondere
zur Vorbereitung des Standorts, zur Schaffung der ITER-Organisation und des Europäischen Gemeinsamen Unterneh-
mens für den ITER, für Management und personelle Ausstattung, zur allgemeinen technischen und verwaltungstechni-
schen Unterstützung, zum Bau von Ausrüstungsteilen und Anlagen sowie zur Unterstützung des Projekts während der
Bauphase.

2. F&E zur Vorbereitung der Betriebsphase des ITER

Im Rahmen eines eigenen physikalisch-technologischen Programms sollen die relevanten Anlagen und Ressourcen des
Fusionsprogramms genutzt werden, d.h. JET und andere Anlagen mit magnetischem Einschluss (Tokamak und Stellar-
ator und RFP), die bereits bestehen oder gegenwärtig oder zukünftig gebaut werden. Es sollen für den ITER grundle-
gende Technologien bewertet, Projektentscheidungen festgeschrieben und der Betrieb des ITER durch Versuche und
theoretische Arbeiten vorbereitet werden.

3. Technologische Maßnahmen zur Vorbereitung des Kraftwerks DEMO

Hierunter fällt die intensive Entwicklung von Fusionswerkstoffen und grundlegenden Fusionstechnologien, einschließ-
lich Brutmäntel, sowie die Bildung eines eigenen Projektteams zur Vorbereitung des Baus der internationalen Anlage
zur Bestrahlung von Fusionswerkstoffen IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility), in der Werkstoffe für
das Kraftwerk DEMO einer Eignungsprüfung unterzogen werden sollen. Arbeitsbereiche sind die Werkstoffprüfung und
-modellierung unter Bestrahlung, Studien zur Konzipierung des Kraftwerks DEMO sowie die Untersuchung sicherheits-
bezogener, ökologischer und sozioökonomischer Aspekte der Fusionsenergie.
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4. Längerfristige F&E-Maßnahmen

Hierunter fallen Maßnahmen zur Verbesserung der Konzepte für den magnetischen Einschluss, die potenziell für
Fusionskraftwerke von Vorteil sein können (mit Schwerpunkt auf dem Abschluss des Baus des Stellarators Wendel-
stein 7-X), theoretische Arbeiten und Modellierung zur umfassenden Erforschung des Verhaltens von Fusionsplasmen
sowie im Rahmen kontinuierlicher Kontakte die Koordinierung der zivilen Forschungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten
zum Trägheitseinschluss.

5. Humanressourcen, Aus- und Weiterbildung

Es sollen Initiativen ergriffen werden, damit für den unmittelbaren und mittelfristigen Bedarf im Zusammenhang mit
dem ITER sowie für die weitere Entwicklung der Fusionsforschung zahlenmäßig ausreichende sowie in Bezug auf das
Spektrum der Qualifikationen und die Qualität der Ausbildung und Erfahrung geeignete Humanressourcen zur Verfü-
gung stehen, insbesondere in Bezug auf Fusionsphysik und -technik.

6. Infrastrukturen

Der internationale Fusionsforschungsreaktor ITER wird Teil der neuen Forschungsinfrastrukturen mit einer starken
europäischen Dimension sein.

7. Technologietransfer

Der ITER erfordert neue, flexiblere Organisationsstrukturen, mit denen der durch den ITER bewirkte Prozess der Inno-
vation und des technologischen Fortschritts reibungslos auf die Industrie übertragen werden kann, damit die europäi-
sche Industrie sich den Herausforderungen stellen und einen höheren Grad an Wettbewerbsfähigkeit erreichen kann.

I.B. KERNSPALTUNG UND STRAHLENSCHUTZ

Ziel

Schaffung einer soliden wissenschaftlichen und technischen Grundlage, um konkrete Entwicklungen für eine sicherere Ent-
sorgung langlebiger radioaktiver Abfälle zu beschleunigen, Verbesserung insbesondere des Sicherheitsniveaus, der effizien-
ten Ressourcennutzung und der Rentabilität der Kernenergie und Gewährleistung eines zuverlässigen und für die Bevölke-
rung akzeptablen Systems für den Schutz von Mensch und Umwelt vor den Folgen ionisierender Strahlungen.

Hintergrund

Die Kernenergie deckt derzeit ein Drittel des Stromverbrauchs der EU und stellt die wichtigste Quelle für Grundlaststrom
dar; da während der Betriebsphase eines Kernkraftwerks kein CO2 ausgestoßen wird, ist die Kernenergie auch ein bedeu-
tender Faktor in der Debatte über Mittel zur Bekämpfung der Klimaänderungen und überdies zur Verringerung der Abhän-
gigkeit Europas von Energieeinfuhren. Der europäische Nuklearsektor insgesamt ist dadurch gekennzeichnet, dass modern-
ste Technologien eingesetzt werden. Er bietet mehreren hunderttausend Menschen hoch qualifizierte Arbeitsplätze. Fort-
schritte in der Kerntechnik könnten die Aussicht auf beträchtliche Verbesserungen in Bezug auf Effizienz und Nutzung der
Ressourcen eröffnen, und zwar bei gleichzeitiger weiterer Erhöhung des Sicherheitsniveaus und geringerem Abfallaufkom-
men als bei heutigen Konzepten.

Es gibt jedoch wichtige Aspekte, die für die weitere Nutzung dieser Energiequelle in der EU von Bedeutung sind. Es bedarf
weiterer Anstrengungen, um die herausragende Sicherheitsbilanz der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, und die Verbesse-
rung des Strahlenschutzes ist weiterhin eine vorrangige Aufgabe. Die wichtigsten Aspekte betreffen die Betriebssicherheit
der Reaktoren und die Entsorgung langlebiger Abfälle. Zu beiden Themen werden fortlaufend technische Arbeiten durch-
geführt. Allerdings müssen sich hierzu auch Politik und Gesellschaft äußern. Bei allen Einsatzmöglichkeiten von Radioakti-
vität in Industrie und Medizin gilt der vorrangige Grundsatz des Schutzes von Mensch und Umwelt. In allen hier behan-
delten Bereichen ist ein hohes Sicherheitsniveau das vorrangige Ziel. Ferner besteht im Bereich der Nuklearwissenschaft
und -technik ein eindeutig identifizierbarer Bedarf an Forschungsinfrastrukturen und Fachkräften. Die technischen Einzel-
themen sind außerdem durch zentrale übergreifende Inhalte miteinander verbunden (z.B. „Kernbrennstoffkreislauf“, „Akti-
nidenchemie“, „Risikoanalyse und Sicherheitsbewertung“ sowie Fragen aus dem Bereich Gesellschaft und staatliches Han-
deln).

Es sollen neue wissenschaftliche und technologische Möglichkeiten untersucht werden, auch um flexibel auf den während
der Laufzeit des Rahmenprogramms neu entstehenden politischen Bedarf reagieren zu können.

Maßnahmen

1. Entsorgung radioaktiver Abfälle

Auf die konkrete Durchführung ausgerichtete Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen betreffend alle übrigen
Schlüsselaspekte der Endlagerung abgebrannter Brennstoffe und langlebiger radioaktiver Abfälle in geologischen Tiefen-
formationen sowie gegebenenfalls Maßnahmen zur Demonstration der Technologien und ihrer Sicherheit, ferner Maß-
nahmen zur Unterstützung der Festlegung eines gemeinsamen europäischen Standpunktes in den wichtigsten Fragen
der Entsorgung bzw. Endlagerung radioaktiver Abfälle. Forschungsarbeiten zu Trennung und Transmutation und/oder
anderen Konzepten zur Verringerung der Menge und/oder des Risikos der für die Endlagerung anfallenden Abfälle.
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2. Reaktorsysteme

Forschungsarbeiten zur Unterstützung des weiterhin sicheren Betriebs aller relevanten Arten bestehender Reaktorsys-
teme (einschließlich der Einrichtungen für den Brennstoffkreislauf), wobei die neuen Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der Verlängerung der Lebensdauer und der Entwicklung neuer, fortgeschrittener Sicherheitsbewertungsverfah-
ren auch für schwere Unfälle zu berücksichtigen sind (sowohl die technischen Aspekte als auch der Faktor Mensch),
außerdem Forschungsarbeiten zur Bewertung des Potenzials und der Sicherheits- und Abfallentsorgungsaspekte künfti-
ger Reaktorsysteme (kurz- und mittelfristige Sicht), womit das in der EU bereits existierende hohe Sicherheitsniveau auf-
rechterhalten und die langfristige Entsorgung radioaktiver Abfälle erheblich verbessert werden soll.

3. Strahlenschutz

Forschungsarbeiten zu den Risiken niedriger Strahlendosen, zu medizinischen Anwendungen und zum Unfallmanage-
ment mit dem Ziel, eine wissenschaftliche Grundlage für ein zuverlässiges, ausgewogenes und für die Bevölkerung
akzeptables Schutzsystem zu schaffen, das den nützlichen, breit gefächerten Einsatz von Radioaktivität in Medizin und
Industrie nicht in unangemessener Weise einschränkt. Forschungsarbeiten zur Minimierung der Folgen von Nuklearter-
rorismus und radiologischem Terrorismus und der Abzweigung von Kernmaterial.

4. Infrastrukturen

Förderung der Verfügbarkeit und der Zusammenarbeit von Forschungsinfrastruktureinrichtungen wie Materialprüfanla-
gen, unterirdischen Laboratorien, radiobiologischen Einrichtungen und Gewebebanken, die zur Aufrechterhaltung eines
hohen technischen Niveaus, einer hohen Innovationsleistung und einer hohen Sicherheit im europäischen Nuklearsek-
tor erforderlich sind.

5. Humanressourcen, Mobilität und Aus- und Weiterbildung

Unterstützung der Aufrechterhaltung und des Ausbaus wissenschaftlicher Kompetenz und personeller Kapazitäten (bei-
spielsweise durch gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen), um sicherzustellen, dass Forscher, Ingenieure und sonstige
Mitarbeiter mit geeigneten Qualifikationen im Nuklearsektor längerfristig zur Verfügung stehen.

II. MASSNAHMEN DER GEMEINSAMEN FORSCHUNGSSTELLE (GFS) IM NUKLEARBEREICH

Ziel

Bedarfsorientierte wissenschaftlich-technische Unterstützung der politischen Entscheidungsfindung der Gemeinschaft im
Nuklearbereich, Unterstützung der Umsetzung und Begleitung bereits vorhandener Strategien und flexible Reaktion auf
neue politische Anforderungen.

Hintergrund

Die GFS unterstützt die Ziele der europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit, insbesondere das Erreichen der
Ziele des Kyoto-Protokolls. Die Gemeinschaft verfügt in vielen kerntechnischen Bereichen über anerkannte Kompetenz, die
sich auf eine solide Grundlage erfolgreicher Arbeit auf diesem Gebiet in der Vergangenheit stützt. Der Nutzen der von der
GFS geleisteten Unterstützung für die Politik der Gemeinschaft und ihres Beitrags zu neuen Trends in der Nuklearfor-
schung beruht auf ihrer wissenschaftlichen Fachkompetenz, ihrer Einbindung in die internationale Wissenschaftsgemein-
schaft, der Zusammenarbeit mit anderen Forschungszentren und der Verbreitung von Wissen. Die GFS verfügt über kom-
petente Mitarbeiter und modernste Anlagen für die Ausführung anerkannter wissenschaftlicher und technischer Arbeiten,
mit denen die europäische Forschung durch die Qualität ihrer wissenschaftlich-technischen Arbeit in führender Position
gehalten werden soll. Die GFS unterstützt die Politik der Gemeinschaft, grundlegende Kompetenzen und Sachkenntnisse
für die Zukunft zu sichern, indem sie anderen Forschern Zugang zu ihren Infrastrukturen gewährt, Nachwuchswissen-
schaftler ausbildet und ihre Mobilität fördert und dadurch das nukleartechnische Fachwissen in Europa fördert. Neuer
Bedarf besteht insbesondere in den Politikbereichen Außenbeziehungen und Sicherheit. Hier müssen intern sichere Infor-
mationen, Analysen und Systeme bereitgestellt werden, die auf dem Markt nicht immer erhältlich sind.

Mit den Maßnahmen im Nuklearbereich will die GFS den F&E-Bedarf zur Unterstützung der Kommission und der Mitglied-
staaten befriedigen. Im Rahmen dieses Programms soll Wissen erworben und gesammelt werden, und es sollen Beiträge
zur Debatte über die Kernenergieerzeugung, deren Sicherheit und Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Kontrolle, Risiken
und Herausforderungen (einschließlich der Beurteilung innovativer und künftiger Systeme) geleistet werden.

Maßnahmen

Die GFS-Maßnahmen betreffen schwerpunktmäßig folgende Bereiche:

1) Entsorgung nuklearer Abfälle und Umweltauswirkungen. Es sollen die Prozesse des Kernbrennstoffkreislaufs von der
Energiegewinnung bis zur Endlagerung der Abfälle erforscht und ausgehend von den beiden wichtigsten Optionen
(unmittelbare Endlagerung oder Trennung und Transmutation) effiziente Lösungen für die Entsorgung hoch aktiver
nuklearer Abfälle entwickelt werden. Insbesondere werden Maßnahmen entwickelt, um die Kenntnisse sowie die
Behandlung und Konditionierung von langlebigen Abfällen und die Grundlagenforschung über Aktiniden zu verbes-
sern.
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2) Kerntechnische Sicherheit. Es sollen Forschungsarbeiten zu bestehenden und neuartigen Brennstoffkreisläufen, zur
Reaktorsicherheit westlicher und russischer Reaktortypen sowie zu neuen Reaktorkonzepten durchgeführt werden. Fer-
ner leistet die GFS einen Beitrag zur F&E-Initiative „Internationales Forum Generation IV“, an der die weltweit besten
Forschungseinrichtungen beteiligt sind, und koordiniert den europäischen Beitrag. Die GFS sollte eine Integrationsfunk-
tion für die Forschung in diesem Bereich übernehmen, um die Qualität des europäischen Beitrags zum „Internationalen
Forum Generation IV“ zu gewährleisten. Der Beitrag der GFS umfasst ausschließlich diejenigen Bereiche, mit denen die
Aspekte der kerntechnischen Sicherheit und der Sicherheitsüberwachung in innovativen Brennstoffzyklen und insbe-
sondere die Charakterisierung, Erprobung und Analyse neuer Brennstoffe sowie die Entwicklung von Sicherheits- und
Qualitätszielen, Sicherheitsanforderungen und fortgeschrittenen Bewertungsmethoden für Systeme verbessert werden
können.

3) Sicherheitsüberwachung. Die Umsetzung der Verpflichtungen der Gemeinschaft wird unterstützt, insbesondere im
Zusammenhang mit der Überwachung der Einrichtungen für den Brennstoffkreislauf (vor allem des Kreislaufendes),
der Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt, der Umsetzung des Zusatzprotokolls und der Anwendung der
integrierten Sicherheitsüberwachung sowie der Verhinderung der Abzweigung von Kernmaterial und radioaktivem
Material im Zusammenhang mit dem illegalen Handel mit solchem Material.

Darüber hinaus wird die GFS eine faktengestützte Debatte und eine sachlich fundierte Entscheidung über den Energiemix
(einschließlich erneuerbarer Energieträger und Kernenergie), der dem Energiebedarf Europas gerecht wird, erleichtern.

30.12.2006 L 391/25Amtsblatt der Europäischen UnionDE



ANHANG II

FÖRDERFORMEN

Vorbehaltlich der Beteiligungsregeln für die Durchführung des Siebten Rahmenprogramms unterstützt die Gemeinschaft
mit Hilfe mehrerer Förderformen im Rahmen der spezifischen Programme Maßnahmen für Forschung, technologische Ent-
wicklung und Demonstration. Diese Formen werden entweder allein oder in Kombination miteinander eingesetzt, um ver-
schiedene Kategorien von Maßnahmen, die im Zuge des Siebten Rahmenprogramms durchgeführt werden, zu bezuschus-
sen.

1. FÖRDERFORMEN IM BEREICH DER FUSIONSENERGIE

Die Besonderheit der Forschungstätigkeiten im Bereich der Fusionsenergie erfordert die Anwendung spezifischer Regelun-
gen. Es werden Maßnahmen finanziell unterstützt, die nach den Verfahrensbestimmungen folgender Vereinbarungen
durchgeführt werden:

1.1. Assoziationsverträge zwischen der Kommission und Mitgliedstaaten, voll assoziierten Drittländern oder Einrichtungen
in Mitgliedstaaten bzw. voll assoziierten Drittländern, in deren Rahmen ein Teil des Fusionsforschungsprogramms der
Gemeinschaft gemäß Artikel 10 des Euratom-Vertrags durchgeführt wird;

1.2. EFDA-Übereinkommen (European Fusion Development Agreement), ein multilaterales Übereinkommen zwischen der
Kommission und Einrichtungen in den Mitgliedstaaten oder assoziierten Staaten oder Einrichtungen, die Mitgliedstaa-
ten oder assoziierte Drittländern vertreten, das unter anderem die Rahmenbedingungen für weitere Forschungsarbei-
ten zur Fusionstechnologie in assoziierten Einrichtungen und in der Industrie, die Nutzung der JET-Anlagen und den
europäischen Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit vorgibt;

1.3. Europäisches Gemeinsames Unternehmen für den ITER, auf der Grundlage der Artikel 45 bis 51 des Vertrags;

1.4. internationale Übereinkommen zwischen Euratom und Drittländern über Maßnahmen im Bereich der Forschung und
Entwicklung zur Fusionsenergie, insbesondere das ITER-Übereinkommen;

1.5. sonstige multilaterale Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft und assoziierten Organisationen, insbesondere
das Übereinkommen über die Mobilität des Personals;

1.6. Maßnahmen zur Kostenteilung zur Förderung von und Mitarbeit an Fusionsforschungsarbeiten gemeinsam mit Stel-
len in den Mitgliedstaaten oder in den mit dem Siebten Rahmenprogramm assoziierten Drittländern, mit denen kein
Assoziationsvertrag geschlossen wurde.

Neben den genannten Maßnahmen können Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung der Humanressourcen, Stipen-
dien, integrierte Infrastrukturinitiativen und Maßnahmen zur gezielten Unterstützung durchgeführt werden, insbesondere
im Hinblick auf die Koordinierung der Fusionsforschung, Studien zur Unterstützung der Maßnahmen und die Unterstüt-
zung von Veröffentlichungen, Informationsaustausch sowie Ausbildungsveranstaltungen zur Förderung des Technologiet-
ransfers.

2. FÖRDERFORMEN IN ANDEREN BEREICHEN

Die Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms in anderen Bereichen als der Fusionsenergie werden mit Hilfe mehrerer
Förderformen unterstützt. Diese Formen werden entweder allein oder in Kombination miteinander eingesetzt, um ver-
schiedene Kategorien von Maßnahmen, die im Zuge des Siebten Rahmenprogramms durchgeführt werden, zu bezuschus-
sen.

In den Entscheidungen über die spezifischen Programme, in den Arbeitsprogrammen und den Aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen wird gegebenenfalls Folgendes angegeben:

— die Art(en) der Förderform(en) für verschiedene Kategorien von Maßnahmen;

— die Kategorien von Teilnehmern (etwa Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Industrieunternehmen, Behörden), die
diese in Anspruch nehmen können;

— die Arten von Tätigkeiten (Forschung, Entwicklung, Demonstration, Aus- und Weiterbildung, Verbreitung, Wissens-
transfer und sonstige damit verbundene Maßnahmen), die mit den einzelnen Förderformen finanziert werden können.

Wenn der Einsatz verschiedener Förderformen möglich ist, kann in den Arbeitsprogrammen festgelegt werden, auf welche
Förderform für das Einzelthema, zu dem Vorschläge erbeten werden, zurückzugreifen ist.

Folgende Förderformen sind vorgesehen:

a) Zur Unterstützung von Maßnahmen, die in erster Linie anhand von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen
durchgeführt werden, wird auf folgende Instrumente zurückgegriffen:

1. Verbundprojekte

Unterstützung für Forschungsprojekte, die von Konsortien mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern mit dem
Ziel durchgeführt werden, neues Wissen, neue Technologien, Produkte oder gemeinsame Ressourcen für die For-
schung zu entwickeln. Größenordnung, Gegenstandsbereich und interne Organisation der Projekte können je nach
Bereich und Einzelthema variieren. Die Palette der Projekte kann von kleinen oder mittelgroßen gezielten For-
schungsmaßnahmen bis hin zu Großprojekten reichen, bei denen zur Erreichung eines festen Ziels umfangreiche
Ressourcen eingesetzt werden.
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2. Exzellenznetze

Unterstützung für gemeinsame Forschungsprogramme mehrerer Forschungseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten in
einem bestimmten Bereich zusammenlegen. Diese Programme werden von Forschungsteams im Rahmen einer län-
gerfristigen Zusammenarbeit durchgeführt. Die Durchführung dieser gemeinsamen Forschungsprogramme erfordert
eine förmliche Verpflichtung vonseiten der Einrichtungen, die einen Teil ihrer Ressourcen und Tätigkeiten zusam-
menlegen.

3. Koordinierungsmaßnahmen und flankierende Maßnahmen

Unterstützung für Maßnahmen, die der Koordinierung oder Flankierung von Forschungstätigkeiten dienen (Vernet-
zung, Austausch, Studien, Konferenzen usw.). Diese Maßnahmen können auch durch andere Mittel als Aufforderun-
gen zur Einreichung von Vorschlägen durchgeführt werden.

4. Maßnahmen zur Förderung der Humanressourcen und der Mobilität

Unterstützung für die Aus- und Weiterbildung und die Laufbahnentwicklung von Forschern.

b) Zur Förderung von Maßnahmen, die auf der Grundlage von Entscheidungen des Rates durchgeführt werden und auf
einen Vorschlag der Kommission zurückgehen, wird die Gemeinschaft groß angelegte Initiativen, die aus mehreren
Quellen finanziert werden, mit den folgenden Beiträgen unterstützen:

— Finanzieller Beitrag zu gemeinsamen Unternehmen, die sich auf Verfahren und Bestimmungen der Artikel 45 bis
51 des Vertrags stützen;

— finanzieller Beitrag zur Entwicklung neuer Infrastrukturen von europäischem Interesse.

Beim Einsatz dieser Förderformen in der Praxis wird die Gemeinschaft die noch zu erlassende Verordnung über die Regeln
für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen, die einschlägigen Vorschriften für staatliche
Beihilfen, insbesondere den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen in der Forschung und Entwicklung, sowie inter-
nationale Regeln in diesem Bereich beachten. In Einhaltung dieser internationalen Regelungen müssen die Höhe und die
Art der finanziellen Beteiligung im Einzelfall angepasst werden können, insbesondere dann, wenn Mittel aus anderen
öffentlichen Quellen zur Verfügung stehen, darunter auch aus anderen Finanzierungsquellen der Gemeinschaft wie der
Europäischen Investitionsbank (EIB).

Im Falle von Teilnehmern einer indirekten Aktion, die ihren Sitz in einer strukturschwachen Region haben (Konvergenzre-
gionen (1) und Regionen in äußerster Randlage), werden ergänzende Mittel aus den Strukturfonds bewilligt, soweit dies
möglich und angemessen ist.

3. DIREKTE MASSNAHMEN — GEMEINSAME FORSCHUNGSSTELLE

Die Gemeinschaft wird Maßnahmen in die Wege leiten, die von der GFS durchzuführen sind und als direkte Maßnahmen
bezeichnet werden.
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(1) Konvergenzregionen sind in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds (ABl. L 210 vom
31.7.2006, S. 25) definiert. Dazu gehören Regionen, die im Rahmen des Konvergenzzieles Mittel aus dem Strukturfonds erhalten können
und Regionen, die Mittel aus dem Kohäsionsfonds erhalten können.
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